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Zusammenfassung:

In der vorliegenden lichttechnischen Untersuchung wurden die durch die geplante Beleuchtungsan-
lage im Zuge des geplanten Vorhabens verursachten Lichtimmissionen (Raumaufhellung und Blen-
dung) in der bewohnten Nachbarschaft (Schutzgut Mensch) rechnerisch prognostiziert. Ferner wur-
den die Auswirkungen auf die umliegende Flora und Fauna (Schutzgut Tiere und Pflanzen) bewertet.
Für die geplante Beleuchtungsanlage liegt keine Lichtplanung, die im Idealfall eine Dimensionierung
der Beleuchtungsanlage auf das Erforderliche bedingt, vor, sodass für die vorliegende Untersuchung
in Bezug auf die Beleuchtungsanlagen Annahmen auf der sicheren Seite getroffen wurden, die sicher-
lich in Bezug auf die Auswirkungen auf die Nachbarschaft als eine worst-case-Betrachtung anzusehen
sind. In der Nachbarschaft konnten keine relevanten bestehenden Beleuchtungsanlagen in der nähe-
ren Umgebung zum Planvorhaben identifiziert werden. Es wurde daher einzig der Einfluss der ge-
planten Beleuchtungsanlage auf die Nachbarschaft untersucht. Ausgehend von der geplanten Be-
leuchtungsanlage stellt sich in der Nachbarschaft folgende lichttechnische Situation dar:

Raumaufhellung

Es zeigt sich, dass an lediglich 4 der 27 untersuchten Immissionsorte im Tag- bzw. Nachtzeitraum in
der Nachbarschaft Überschreitungen der zulässigen Raumaufhellung auftreten. Am Immissionsort
IO 19 (i.e. Strukkamp 69) betragen die Raumaufhellungen bis zu EF = 70,67 lx.

Um die Raumaufhellungen auf eine gem. den LAI-Hinweisen zulässige Beleuchtungsstärke zu redu-
zieren, wurden in der vorliegenden Untersuchung Maßnahmen zur Entschärfung der lichttechnischen
Situation in der Nachbarschaft ausgesprochen.

Blendung

Es zeigt sich, dass sowohl auf dem Festland als auch Fehmarn einzelne Bereiche von teils geringfügi-
gen Überschreitungen des zulässigen Blendmaßes kS der LAI-Hinweise auftreten. Am Immissionsort
IO 14 (i.e. Strukkamp 66) betragen die Blendungen bis zu kS = 10.271.

Um die Blendungen auf ein gem. den LAI-Hinweisen zulässigen Blendungswert zu reduzieren, wurden
in der vorliegenden Untersuchung Maßnahmen zur Entschärfung der lichttechnischen Situation in der
Nachbarschaft ausgesprochen.

Flora und Fauna

Um Beeinträchtigungen durch Lichtverschmutzung für Tiere und Menschen möglichst gering zu halten,
wurden in der vorliegenden Untersuchung Empfehlungen an die Beleuchtung ausgesprochen, um die
Einwirkungen auf diesen sensiblen umliegenden Lebensraum so gering wie möglich zu halten.
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1.  Aufgabenstellung und Planungsbeschreibung

Im September 2008 wurde mit einem Staatsvertrag zwischen dem Königreich Dänemark und der
Bundesrepublik Deutschland (BRD) der Bau einer „Festen Fehmarnbeltquerung“ beschlossen. Wäh-
rend Dänemark sich zum Bau des Tunnels durch den Fehmarnbelt verpflichtet hat, ist die Bundesre-
publik Deutschland verantwortlich für die Herstellung einer leistungsfähigen landseitigen Straßen- und
Schienenanbindung für das Bauwerk auf deutscher Seite (Hinterlandanbindung).

Für den Ausbau der Eisenbahnstrecke Lübeck – Puttgarden wurde die DB InfraGO AG (vor dem
01.01.2024 DB Netz AG) im Jahr 2008 auf der Grundlage des Bundesschienenwegeausbaugeset-
zes (BSWAG [37]) vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV, vormals BMVI) beauf-
tragt. Die vorhandene Eisenbahnstrecke Lübeck – Puttgarden (DB-Strecken-Nr. 1100) soll auf ca.
88 km zweigleisig ausgebaut, elektrifiziert und streckenweise auf eine maximale Geschwindigkeit
von 200 km/h ertüchtigt werden. Als Ergebnis eines vom Land Schleswig-Holstein durchgeführten
Raumordnungsverfahrens (ROV) werden nun durch Umfahrungen davon 55 km als Neubaustrecke
realisiert.

Gemäß Bundesverkehrswegeplan 2030 [38] und dem Gesetz zur Änderung des Fernstraßenaus-
baugesetzes vom 23.12.2016 [43] wird die B 207 auf einem vierstreifigen Querschnitt zwischen
Heiligenhafen-Ost und Puttgarden ausgebaut. Der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau der
B 207 wurde 2015 erlassen. Dieser ist seit dem 25.08.2021 bestandskräftig. Die DEGES Deutsche
Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (nachfolgend kurz DEGES) wurde im Jahr 2019 vom
Land Schleswig-Holstein beauftragt, den Ausbau der B 207 zu realisieren.

Im Zuge der Anbindung des Fehmarnbelt-Tunnels an das deutsche Schienen- und Straßennetz ist ein
leistungsfähiger Ersatz bzw. eine Erweiterung für die bestehende Fehmarnsundquerung zwischen der
Insel Fehmarn und dem ostholsteinischen Festland notwendig. Im Jahr 2010 durchgeführte Belas-
tungstests haben gezeigt, dass die Fehmarnsundbrücke von 1963 den künftigen Belastungen des
Verkehrs von Straße und Schiene nicht mehr gewachsen ist.

Deshalb wurden nachgelagert zum Projektauftrag von 2008 ab dem Jahr 2014 in einem aufwändi-
gen Verfahren zahlreiche Varianten (Bohr- und Absenktunnel sowie kombinierte und getrennte Brü-
cken) für eine leistungsfähigere Sundquerung untersucht. Der auf Ebene der Vorplanung durchge-
führte Variantenvergleich hat als Vorzugsvariante einen „Kombinierten Absenktunnel“ für den zukünf-
tigen Straßen- und Eisenbahnverkehr ergeben.

Die Tunnellösung mit Erhalt der Fehmarnsundbrücke trägt den verkehrlichen Erfordernissen im Hin-
blick auf Leichtigkeit und Sicherheit Rechnung und entspricht zudem der im Rahmen der Öffentlich-
keitsbeteiligung vom „Dialogforum Feste Fehmarnbeltquerung“ erarbeiteten Konsensvariante.

Der kombinierte Absenktunnel für Schiene und Straße wird gemeinsam von den Vorhabenträgerinnen
DB InfraGO AG und Bundesrepublik Deutschland, letztgenannte vertreten durch das Land Schleswig-
Holstein, vertreten durch die DEGES, geplant und realisiert. Die Ertüchtigung der Fehmarnsundbrücke
für die langsamen Verkehre wird durch die DEGES im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein als
eigenständiges Projekt realisiert.
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Die Planungen sehen vor, dass auf dem Festland in Nähe der Ortschaft Großenbrode die Verkehrs-
träger gegenüber der Bestandslage in Parallellage in einem Linksbogen nach Norden abschwenken.
Nach ca. 400 m Rampenbereich (als Trog- und Einschnittbereich) wird das Tunnelportal folgen. Der
Abschnitt des Tunnels in offener Bauweise ist knapp 300 m lang. Dies stellt die Verbindung zwischen
dem Absenktunnel und dem Trogbauwerk dar. Die Gesamtlänge des Absenktunnels beträgt ca.
1,7 km. Im inselseitigen Bereich wird der Absenktunnel wieder in einen Tunnel in offener Bauweise –
anlog zur Festlandseite – geführt. Die Schnittstelle zwischen Absenktunnel und Tunnel in offener Bau-
weise befindet sich ca. 250 m von der Küstenlinie landeinwärts. Im Anschluss erstrecken sich die
Rampen als Trog- und Einschnittbereiche bis zu über 500 m Länge. Kurz vor der Ortschaft Strukkamp
erfolgt der Anschluss an den Bestand. In den nachfolgenden Abbildungen ist der Umgriff des Plan-
vorhabens dargestellt:

Abbildung 1: Übersicht – Lageplan [42]

Die Straße wird von zweistreifig auf vierstreifig inkl. Seitenstreifen ausgebaut bzw. neugeplant und
die Schiene von eingleisig auf zweigleisig. In der vorliegenden Untersuchung wurde der Straßenver-
kehrslärm für das Planvorhaben im Planungsabschnitt der Fehmarnsundquerung untersucht. Im Zuge
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der Baumaßnahmen sind künstliche Beleuchtungsanlagen zur Sicherstellung der Arbeitssicherheit er-
forderlich. Für den späteren Betrieb des Bahnverkehrs und des Straßenverkehrs sind ebenfalls Be-
leuchtungsanlagen erforderlich. Eine konkrete Lichtplanung liegt nicht vor, weshalb die für den Bau-
betrieb als auch den späteren Regelbetrieb erforderlichen Beleuchtungsanlagen auf Annahmen auf
der sicheren Seite basieren.

Mit der Durchführung der Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure GmbH im Dezember
2021 von der DB InfraGO AG beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten und Planungsbeschreibung

Der geplante Ausbau der B 207 erstreckt sich über eine Länge von rund 6,6 km festlandseitig auf
den Gemeindebereich Großenbrode, über den Sund und inselseitig auf Fehmarn. Im Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz [1] wird im § 3 Abs. 2 auf Lichtimmissionen eingegangen. Im Bundes-Immissions-
schutzgesetz [1] werden jedoch keine Grenzwerte zur Beurteilung von Lichtimmissionen genannt.

Als sachverständige Beurteilungshilfe der Lichtimmissionen in der umliegenden Nachbarschaft wurde
in Ermangelung rechtsverbindlicher Beurteilungsgrundlagen in der vorliegenden Untersuchung auf
die Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen der Bund/Länder-Ar-
beitsgemeinschaft für Immissionsschutz (LAI) [6] zurückgegriffen. Gemäß den hilfsweise herangezo-
genen LAI-Hinweisen [6] werden Immissionsrichtwerte für verschiedene Baugebietstypen (vgl. Kapitel
3) genannt, die sich aus der Baunutzungsverordnung [5] ergeben. In der Nachbarschaft befindet sich
eine ländliche Gegend mit einer verhältnismäßig geringen Siedlungsdichte und kleineren Ortschaften
(Wohn-, Misch-/Dorfgebiete, tlw. Gewerbe). folgende schutzbedürftige Nutzungen sind vorhanden:

- Festlandseitig befinden sich in der südlichen Nachbarschaft gemäß Bebauungsplänen
Nr. 11 und 37 der Gemeinde Großenbrode [33] und [34] nördlich Reine Wohngebiete und
im direkten südlichen Anschluss Allgemeine Wohn- und Mischgebiete sowie gemäß Bebau-
ungsplan Nr. 9 der Gemeinde Großenbrode [31] ein Kleinsiedlungsbiet.

- Festlandseitig befinden sich in der westlichen Nachbarschaft gemäß Bebauungsplan Nr. 3
der Gemeinde Großenbrode [28] Sondergebiete Ferienhausgebiet und Kur mit einer Kin-
dertagesstätte und dem Kurhaus Baltic.

- Inselseitig befinden sich kleinere Ortschaften mit Misch- und Wohnnutzungen (Strukkamp,
Avendorf, Blieschendorf, Albertsdorf, Fehmarnsund), Campinganlagen (Strukkamphuk) so-
wie Sondergebiete und Gewerbeflächen. Zum Teil existieren rechtsverbindliche Bebauungs-
pläne.

Derzeit existiert für die B 207 ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Lärmschutzmaßnahmen (Lärmschutz-
wände, lärmarme Fahrbahnoberflächen o.Ä.) sind im Bestand nicht vorhanden. Infolge des Vorha-
bens erfolgt ein vierstreifiger Ausbau mit zwei Fahrstreifen je Fahrtrichtung. Die Bahnstrecke 1100
verläuft derzeit eingleisig und soll zweigleisig ausgebaut werden. Die Trog- bzw. Einschnittlage von
und zum kombinierten Absenktunnel sowie weitere Geländeverläufe im weiteren Umgriff wurden
durch ein digitales Höhenmodell ([22], [24], [40]) entsprechend berücksichtigt. Die genauen örtli-
chen Gegebenheiten können den Übersichtslageplänen in Anlage 1 entnommen werden.
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3.  Grundlagen

3.1  Bewertung der Lichtimmissionen

Durch die künstliche Beleuchtung der Beleuchtungsanlagen für den Baustellenbetrieb als auch den
späteren Regelbetrieb entstehen Lichtabstrahlungen, die über das Plangebiet hinaus an die Nachbar-
schaft abgegeben werden. Lichtimmissionen gelten gem. § 3 Abs. 2 des BImSchG [1] als schädliche
Umwelteinwirkungen, falls hieraus „Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen
für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft“ hervorgehen. Dabei sind sowohl Menschen als auch
Tiere und Pflanzen als relevante Immissionsempfänger berücksichtigt. Gesetzliche Anforderungen an
Lichtimmissionen bestehen in Schleswig-Holstein zurzeit jedoch nicht. Als ausschließlich sachverstän-
dige Beurteilungshilfe, da es sich hierbei um keine rechtsverbindliche Beurteilungsgrundlage handelt,
dient in der vorliegenden Untersuchung die Licht-Richtlinie „Hinweise zur Messung, Beurteilung und
Minderung von Lichtimmissionen“ [6] der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft für Immissionsschutz
(LAI). Zu den lichtemittierenden Anlagen gehören gemäß der Licht-Richtlinie „künstliche Lichtquellen
aller Art“. Bei „Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungsanlagen von
Kraftfahrzeugen und dem Verkehr zuzuordnende Signalleuchten“ [6] handelt es sich nicht um Anla-
gen im Sinne des §3 Absatz 5 des BImSchG [1]. Somit sind die hier vorgeschlagenen Anforderungen
zum Schutz der Nachbarschaft für den Regelbetrieb der Straße in der Regel nicht anwendbar, wur-
den auf der sicheren Seite liegend mangels vorliegender rechtsverbindlicher Beurteilungsgrundlagen
hierzu jedoch dennoch auf den Betrieb der Straße ausgeweitet. Für den Baustellenbetrieb finden die
vorgeschlagenen Anforderungen aus gutachterlicher Sicht Anwendung. Zur Beurteilung von
Lichtimmissionen sind die Raumaufhellung und die Blendung maßgeblich. Gemäß der LAI-Hinweise
[6], die hilfsweise für die Beurteilung der Lichtimmissionen herangezogen werden, bewegen sich die
im Rahmen des Immissionsschutzes zu beurteilenden Lichteinwirkungen im Bereich der Belästigung.
Gesundheitliche Schäden am Auge sind nicht zu erwarten.

3.1.1  für den Menschen in bebauten Gebieten

Für die ausschließlich sachverständige Beurteilung der Raumaufhellung, die keiner rechtsverbindli-
chen Regelung unterliegt, nennt die Licht-Richtlinie der LAI die folgenden Immissionsrichtwerte. [6]:

Tabelle 1: Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke EF

Immissionsort (Einwirkungsort)
Gebietsart nach BauNVO

mittlere Beleuchtungsstärke EF in lx
6 Uhr bis 22 Uhr 22 Uhr bis 6 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 1 1
Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohnge-
biete, Besondere Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete, Erholungsgebiete

3 1

Dorfgebiete, Mischgebiete 5 1
Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriege-
biete

15 5

Die o.g. Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes und weißes oder annähernd wei-
ßes Licht, das mehrmals in der Woche jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist.



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209-LI-1 Seite 16 von 45

Für die ausschließlich sachverständige Beurteilung der Blendung, da es sich hierbei nicht um eine
rechtsverbindliche Beurteilungsgrundlage handelt, nennt die Licht-Richtlinie des LAI die folgenden Im-
missionsrichtwerte [6]:

Tabelle 2: Immissionsrichtwerte des Blendwertes kS

Immissionsort (Einwirkungsort)
Gebietsart nach BauNVO

Immissionsrichtwert k für Blendung
6 Uhr bis
20 Uhr

20 Uhr bis
22 Uhr

22 Uhr bis
6 Uhr

Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 32 32 32
Reine Wohngebiete, Allgemeine Wohnge-
biete, Besondere Wohngebiete, Kleinsied-
lungsgebiete, Erholungsgebiete

96 64 32

Dorfgebiete, Mischgebiete 160 160 32
Kerngebiete, Gewerbegebiete, Industriege-
biete

-- -- 160

Die Blendung kS an einem Immissionsort errechnet sich maßgeblich aus der Leuchtdichte LS der jewei-
ligen Leuchte, dem Raumwinkel ΩS, in dem diese Lichtquelle am Immissionsort wahrgenommen wird
und der Leuchtdichte der umgebenden Nachbarschaft LU. Eine höhere Leuchtdichte (LS) einer Leuchte,
eine niedrigere Umgebungsleuchtdichte (LU) sowie ein großer Raumwinkel (ΩS) führen zu einer Erhö-
hung der psychologischen Blendung kS. Die Blendung an einem Immissionsort wird immer ausgehend
von einer Leuchte bestimmt. Hierbei hängen die in die Blendungsberechnung einfließenden oben
genannten Berechnungseingangsdaten stark von Lagebeziehungen Immissionsort und Leuchte und
der Leuchteigenschaften der Leuchte ab. Neben der individuellen Blendcharakteristik einer Leuchte
(diverse Leuchtengeometrien, etc.) kann auch der genauen Lage, Neigung, Anbringungshöhe und
Orientierung der Leuchte ein großer Einfluss in Bezug auf ihr Blendverhalten in der Nachbarschaft
beigemessen werden. Auch die genaue Lage des Immissionsorts (Lage des Fensters o.Ä. an der Fas-
sade, genaue Höhe des Fensters) hat maßgeblichen Einfluss auf das Ausmaß der Blendungswirkung.
Die Blendungsberechnung setzt daher sehr genaue Randbedingungen voraus, die im Zuge der Plan-
realisierung sicherlich mit Unsicherheiten behaftet sind, da geringe bauliche, o.Ä. Veränderungen zu
großen Veränderungen der Blendungen führen können. Die Ermittlung der Blendungen gibt daher
selbst bei Vorliegen einer konkreten Lichtplanung (beim späteren Aufstellen der Masten und Leuchten
sind geringfügige Abweichungen von der Planung (Masten etwas schief, etc.) nicht auszuschließen)
eher Aufschluss darüber, ob an einem Immissionsort grundsätzlich Blendungen auftreten und in wel-
cher Größenordnung diese zu erwarten sind. Im vorliegenden Fall existiert weder für die Beleuchtung
der Baustelle noch für den späteren Regelbetrieb eine konkrete Planung. Eine Beurteilung des Blend-
maßes kS hat in der vorliegenden Untersuchung daher ausschließlich informativen Charakter und die
Ergebnisse sind somit eher als Orientierungshilfe zu verstehen, wo eine Beleuchtungsanlage potentiell
relevante Auswirkungen auf die Nachbarschaft haben könnte.

Für eine abschließende Aussage über das Blendverhalten einer stationären Beleuchtungsanlage für
den Baustellenbetrieb oder auch gerade den darauffolgenden Regelbetrieb in der Nachbarschaft
wird nach Errichtung der Anlage eine lichttechnische Messung empfohlen.
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Für einige Baustellenbereiche liegt ein Mehrschichtbetrieb vor, sodass die Beleuchtung einiger
Baustellenbereiche sowohl im Tag- als auch im Abend- sowie Nachtzeitraum betrieben werden muss.
Für den Regelbetrieb wurde ebenfalls ein Betrieb angenommen, der sich auch auf den Abend- und
Nachtzeitraum erstrecken kann.

3.1.2  für Tiere

Als Empfänger von schädlichen Umwelteinwirkungen z.B. in Form von Licht werden Tiere gemäß dem
§ 3 Abs. 2 BImSchG [1] neben dem Menschen aufgeführt. Das BImSchG nennt jedoch keine konkre-
ten Grenzwerte o.Ä., die zum Schutz der Flora und Fauna einzuhalten wären. Auch das Gesetz über
Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG) [2] nennt hierzu keine konkreten Grenzwerte. Im §
54 Abs. 4d Nr. 1 BNatschG [2] wird lediglich die Forderung gestellt, dass derartige Grenzwerte zu
formulieren und konstruktive Anforderungen und Schutzmaßnahmen zu bestimmen sind. Eine derar-
tige Rechtsverordnung liegt jedoch bis dato jedoch noch nicht vor.

In den nicht rechtsverbindlichen LAI-Hinweisen [6], die als Beurteilungshilfe für Lichtimmissionen zu
erachten sind, wird auf den Schutz von Flora und Fauna ausführlich eingegangen. Hier wurde im
Zuge einer Überarbeitung im Mai 2000 die erstmals 1993 erschienen Licht-Richtlinie „Hinweise zur
Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen“ [6] um den Anhang 1 „Hinweise über
die schädlichen Einwirkungen von Beleuchtungsanlagen auf Tiere – insbesondere auf Vögel und In-
sekten – und mit Vorschlägen zu deren Minderung“ ergänzt. Hierbei sind gerade nachtaktive flugfä-
hige Insekten, Fledermäuse als auch Vögel betroffen. Daher nimmt sich auch das Bundesnaturschutz-
gesetz (BNatSchG) [2] dem Thema künstliche Beleuchtung und dem Schutz der lichtsensiblen Fauna
an. Hierbei werden im Bundesnaturschutzgesetz in den §13, §15, §34, §39 und §44 Restriktionen
für Verursacher von Störungen der schutzbedürftigen Fauna festgehalten. Im § 13 des BNatSchG [2]
wird festgehalten, dass „Erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft […] vom Verursa-
cher vorrangig zu vermeiden“ sind. §15 Abs. 1 des BNatSchG [2] wird der „Verursacher eines Ein-
griffs […] verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen. Be-
einträchtigungen sind vermeidbar, wenn zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten
Zweck am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu
erreichen, gegeben sind. Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu be-
gründen.“ § 34 des BNatSchG [2] widmet sich dem Schutz von Natura 2000-Gebieten und den
hiermit verbundenen Restriktionen. So besagt der § 34 Abs. 1, dass „Projekte […] vor ihrer Zulassung
oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu
überprüfen [sind], wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen
geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des
Gebiets dienen.“ Gemäß dem § 39 Abs. 1 Nr. 3 des BNatSchG [2] ist es verboten, „Lebensstätten
wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören.“ Im
§ 44 Abs 1 Nr. 2 und 3 wird der Schutz von Tieren und deren Lebensräumen behandelt.

Störungen der Fauna entstehen vor allem im Nachtzeitraum, da es sich gemäß einem Leitfaden zur
Neugestaltung und Umrüstung von Außenbeleuchtungsanlagen des Bundesamtes für Naturschutz
[18] bei ca. 30 % der Wirbeltiere und ca. 60 % der wirbellosen Tiere um nachtaktive Spezies handelt.
Durch künstliche Lichteinflüsse wird das natürliche Verhalten der Tiere gestört oder verändert. Die
negativen Effekte auf die Tierwelt sind weitreichend. So werden durch künstliche Leuchten Schatten-
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und Lichtbereiche geschaffen, die für diverse Tierarten zu Barrieren werden können, die ihren Lebens-
raum einschränken. Analog zum menschlichem Sehempfinden kann künstliche Beleuchtung zu Blen-
dungen und Sichteinschränkungen (zu langsame Adaption des Auges, wenn von Hellem ins Dunkle
oder umgekehrt) von Tieren führen, die in direkter Folge zu leichter Beute werden oder ihre Orientie-
rung verlieren. Dies sind nur beispielhafte negative Effekte, die eine künstliche Belichtung auf die
Fauna haben kann. Nachfolgend wird gesondert auf Insekten, Vögel und Fledermäuse eingegangen,
da diese maßgeblich durch künstliche Beleuchtung beeinträchtigt werden können.

Insekten

Nachaktive Insekten, welche nachts auf Nahrungs- und Partnersuche gehen, orientieren sich in der
Dunkelheit an den Sternen und dem Mond. In einer dunklen Umgebung reichen die geringen Hellig-
keiten der Himmelskörper und des Mondes für die Kursfindung der Insekten aus. Befinden sich jedoch
in der Dunkelheit künstliche Lichtquellen, die heller leuchten als die Himmelskörper und der Mond, so
führt dies zu einem Orientierungsverlust der Insekten. Die Insekten werden von den künstlichen Licht-
quellen angezogen (sogenannte Phototaxis: gerichtete Bewegung aufgrund eines Lichtreizes) und
somit an der Nahrungs- und Partnersuche gehindert. Der Anlockungseffekt verstärkt sich, je größer
der Kontrast zwischen Umgebungshelligkeit und der Helligkeit der künstlichen Lichtquelle ist. Das In-
sektenauge ist besonders empfindlich für Licht mit Wellenlängen unter 400 Nanometern und daher
zieht vor allem der UV-Anteil des Lichts, welches für den Menschen nicht sichtbar ist, Insekten beson-
ders an. Durch den Aufprall auf die Lichtquellen, durch Verbrennen an der Lichtquelle als auch primär
durch Erschöpfung sterben dadurch Insekten an den künstlichen Lichtquellen. Ebenfalls können Insek-
ten dadurch leicht zu Beutetieren (z.B. für Spinnen) werden, die sich an Lichtquellen deshalb vermehrt
ansiedeln. In einer sonst dunklen Nachbarschaft lockt eine künstliche Lichtquelle daher viele Insekten
aus ihrem natürlichen Habitat heraus. Die unmittelbaren Folgen – der Tod von Insekten – ziehen auch
sekundäre Effekte nach sich. So führt das Herauslocken der Insekten aus ihren ursprünglichen Habi-
taten und die damit verbundene reduzierte Reproduktionsrate dazu, dass eine Artenverarmung in der
näheren Nachbarschaft von künstlicher Nachtbeleuchtung die Folge sein kann.

In den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen [6], die eine sach-
verständige Beurteilungshilfe darstellen, da sie keinen rechtsverbindlichen Charakter haben, werden
zum Schutz von Insekten konkretere Maßnahmen genannt:

1) Vermeidung heller, weitreichender künstlicher Lichtquellen in der freien Landschaft
Eine größere Lichtpunktzahl geringer Höhe und Leistung ist gegenüber wenigen Lichtpunkten
großer Höhe und Leistung vorzuziehen.

2) Lichtlenkung ausschließlich in die Bereiche, die künstlich beleuchtet werden müssen
Des Weiteren sollte eine Abstrahlung des Lichts nach oben, was zu einer maßgeblichen Ver-
größerung des Anlockradius von Insekten führt, vermieden werden. Die Abstrahlung ist mög-
lichst auf einen Winkel kleiner als 70° zur Vertikalen zu beschränken. Hierzu sollten die
Leuchten in Form eines geeigneten Gehäuses oben abgeschirmt werden, sodass lediglich
eine Abstrahlung nach unten erfolgen kann.

3) Wahl von Lichtquellen mit für Insekten wirkungsarmen Spektrum
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Zum Schutz der Insektenwelt empfiehlt sich die Wahl von Leuchten, die einen geringen/kei-
nen UV-Anteil emittieren. Leuchten mit geringen kurzwelligen Lichtemissionen sind beispiels-
weise Natriumdampf-Hochdrucklampen und bestimmte LED-Lampen, deren Emissionsspekt-
rum im kurzwelligen Lichtbereich angepasst wurde.

4) Verwendung von vollständig geschlossenen staubdichten Leuchten
Ferner sind die Gehäuse der Leuchten dicht zu gestalten, so dass Insekten nicht in das Innere
der Leuchte gelangen können.

5) Begrenzung der Betriebsdauer auf die notwendige Zeit
Für Beleuchtungsanlagen, die die ganze Nacht betrieben werden müssen, ist zu prüfen, ob
für die späteren Nachtstunden eine Reduzierung des Beleuchtungs-Niveaus (Dimmung der
Beleuchtung) möglich ist. Dieses kann auch durch Bewegungsmeldersysteme erzielt werden.
Ein schnelles Abschalten der Beleuchtungsanlage nach Erfordernis ist anzustreben. Auch
empfiehlt es sich, Teile der Beleuchtungsanlage, die Bereiche des Plangebiets beleuchtet, wo
keine Arbeiten stattfinden, auszuschalten.

Vögel

Es wird angenommen, dass sich Vögel aus einem Zusammenspiel von Erkennen des Magnetfelds,
dem Polarisationsmuster des Himmellichts und der Anordnung der Sterne im Nachtzeitraum orientie-
ren können. Welchen Anteil die einzelnen Komponenten an der Orientierung haben, ist nicht ab-
schließend geklärt. Bei bewölktem Himmel wird die Flughöhe der Vögel meist unter den Wolkentep-
pich verlagert und somit entstehen ggf. Blickbeziehungen zu leuchtenden Bodenobjekten. Hierbei
kann künstliches Licht zu Desorientierung der Vögel führen. Auch führen erhöhte dauerhafte Lichtein-
träge in den Habitaten von Vögeln im Nachtzeitraum zu Veränderungen in deren Schlaf- und Brut-
verhalten.

Es wird daher zum Schutz der Vogelwelt die für Insekten genannten Maßnahmen 1, 2 und 5 als
geeignet angesehen. Darüber hinaus werden gemäß den Hinweisen zur Messung, Beurteilung und
Minderung von Lichtimmissionen [6], die eine sachverständige Beurteilungshilfe darstellen, da sie kei-
nen rechtsverbindlichen Charakter haben, noch folgende Maßnahmen genannt:

1) Vermeidung der Beleuchtung in nächster Nähe von Schlaf- und Brutplätzen der Tiere.

2) Schwache Beleuchtung von Strukturen (z. B. an Leucht- oder Funktürmen), damit diese zur
Vermeidung von Kollisionen für Vögel sichtbar werden.

3) Vermeidung der Beleuchtung von Hochhäusern sowie von Gebäuden mit Glasfronten

Fledermäuse

Nachtaktive Fledermausarten können durch künstliche Belichtung im Nachtzeitraum teilweise stark
betroffen sein. Von Art zu Art ist das Verhalten gegenüber künstlicher Belichtung jedoch unterschied-
lich. Einige Arten meiden das Licht und werden daher bei neuaufkommenden Lichtquellen unter Um-
ständen aus deren Habitat vertrieben. Andere Arten haben ihre Jagdgewohnheiten an das hohe
Nahrungsangebot an den künstlichen Lichtquellen (um die Leuchten schwirrende Insekten) angepasst.
Daher finden sich diese Arten vermehrt an künstlichen Lichtquellen, da sich das Jagdgebiet in beleuch-
tete Bereiche verschoben hat.
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Es wird empfohlen, durch Orientierung der Leuchten und der Leuchtenwahl die Lichteinflüsse auf die
umliegenden Bereiche minimal zu halten und somit die natürliche Verhaltensweise von Fledermäusen
minimal zu beeinflussen. Konkrete Maßnahmen für Fledermäuse sind in der Hinweisen zur Messung,
Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen [6], die eine sachverständige Beurteilungshilfe dar-
stellen, da sie keinen rechtsverbindlichen Charakter haben, nicht genannt.

3.1.3  für Pflanzen

Auch wenn der Einfluss von künstlicher Beleuchtung auf Mensch und Tier deutlich überwiegt, so hat
sie dennoch auch negativen Einfluss auf die Flora. Durch nächtliches Kunstlicht kann beispielsweise
das Wachstumsverhalten und der Wachstumszyklus der Vegetation beeinflusst werden. So ist es mög-
lich, dass Pflanzen im Herbst beispielsweise ihre Blätter später abwerfen und somit anfälliger für Frost-
schäden werden.

3.2  Methodisches Vorgehen

Es wird in der vorliegenden Untersuchung davon ausgegangen, dass die Beleuchtung für bestimmte
Bereiche von Baustellen als auch die spätere Beleuchtung für den Betriebszustand im Abend- und
Nachtzeitraum in Betrieb ist. Weder für die Beleuchtung der Baustellenflächen noch für die Beleuch-
tungsanlage des späteren Regelbetriebs liegt eine konkrete Lichtplanung vor. Für den Baubetrieb als
auch den späteren Regelbetrieb sind daher Annahmen zugrunde zu legen. Für die Untersuchung wird
folgendermaßen vorgegangen:

1) In einem ersten Schritt sind die Bereiche zu identifizieren, die im Zuge der Baumaßnahmen
und des späteren Betriebs zu beleuchten sind. Hier sind ggf. relevante bestehende Beleuch-
tungsanlagen in die Betrachtung zu inkludieren. Für maßgebliche Bereiche ist eine Beispiel-
beleuchtung zu hinterlegen. Hier ist abzuwägen und abzustecken, ob ab bestimmten räumli-
chen Abständen ein Einfluss der Beleuchtungsanlage als nicht relevant einzustufen ist und
somit keine Berücksichtigung mehr finden muss.

2) In einem zweiten Schritt ist der Einfluss der geplanten Beleuchtungsanlagen (Baubetrieb oder
Regelbetrieb) sowie ggf. der relevanten Bestandsbeleuchtungsanlagen auf die Nachbar-
schaft und Umwelt zu erheben und zu beurteilen.

4.  Lichtemissionen

4.1  Allgemeines Randbedingungen

Es liegt weder eine Lichtplanung für die Beleuchtung der Baustellen noch für den späteren Betrieb
vor. Es wird daher für die Auswirkungen der Beleuchtungsanlagen der Baustelle bzw. des Regelbe-
triebs folgende Methodik angewandt. In einem ersten Schritt (Schritt 1) ist abzustecken, welche Flä-
chen im Zuge der Bauarbeiten und dem späteren Betrieb zu beleuchten sind. Hier ist auch in der
bestehenden Nachbarschaft zu prüfen, ob relevante bestehende Beleuchtungsanlagen vorliegen, die
es im Zuge der Untersuchung zu berücksichtigen gilt. In einem zweiten Schritt (Schritt 2) sind für diese
Flächen geeignete beleuchtungstechnische Anforderungen (mittlere erforderliche Beleuchtungsstärke)
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zu wählen. Basierend auf den erforderlichen mittleren Beleuchtungsstärken für einen Bereich ist im
dritten Schritt (Schritt 3) eine beispielhafte Beleuchtung anzusetzen, die diese Beleuchtungsaufgabe
erfüllen kann, und im vierten Schritt (Schritt 4) die hieraus resultierenden lichttechnischen Immissionen
in der Nachbarschaft zu erheben. Das beispielhafte Ansetzen einer für die Beleuchtungsaufgabe
ausreichenden Beleuchtung entspricht keiner Lichtplanung. Die Beleuchtung der Flächen dient einzig
und allein der Untersuchung der lichttechnischen Auswirkung auf die Nachbarschaft. Es wird daher
nicht auf lichtplanerische Anforderungen wie Gleichmäßigkeiten in Bezug auf Leuchtdichten oder Be-
leuchtungsstärken auf den geplanten Flächen, Umgebungsbeleuchtungsstärkeverhältnisse (Verhältnis
geplante Fläche zu Umgebung), Blendungen auf den Plangebietsflächen, usw. geachtet.

4.2  Beleuchtete Bereiche (Schritt 1)

Hier wurde von Auftraggeberseite eine Eingrenzung möglicher Lichtemissionen [23], die durch das
Planvorhaben entstehen können, übermittelt. Es wurde daher davon ausgegangen, dass von anderen
Flächen im Plangebiet keine relevanten Lichtemissionen ausgehen und somit aus lichttechnischer Sicht
unberücksichtigt gelassen werden können. So wird beispielsweise für Flächen, die der Ablagerung
von Massengut dienen, angenommen, dass diese nicht beleuchtet werden. Es konnten keine relevan-
ten bestehenden Beleuchtungsanlagen in der näheren Umgebung zum Planvorhaben identifiziert wer-
den. Es wurde daher einzig der Einfluss der geplanten Beleuchtungsanlage auf die Nachbarschaft
untersucht. Nachfolgend sind die Bereiche des Planvorhabens dargestellt, von denen Lichtemissionen
ausgehen können.
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Abbildung 2: Mögliche Lichtemissionen festlandseitig [23]
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Abbildung 3: Mögliche Lichtemissionen inselseitig [23]

Für eine Betrachtung auf der sicheren Seite wurde vorerst davon ausgegangen, dass auch die gelb
und blau dargestellten Bereiche ggf. auch im Nachtzeitraum beleuchtet werden. Dies stellt eine worst-
case Annahme dar.

4.3  Beleuchtungsstärke auf den Flächen (Schritt 2)

Für die oben dargestellten Bereiche liegen keine Informationen vor, welche Beleuchtungsstärken auf
den Flächen einzuhalten sind. Es wurde daher auf die Anforderungen der Technischen Regeln für
Arbeitsstätten (ASR 3.4) [9] und die der DIN EN 12464-2: Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 2:
Arbeitsplätze im Freien [8] zurückgegriffen. Im Kapitel 10 der ASR 3.4 [9] als auch in der Tabelle
5.3 der DIN EN 12464-2 [8] werden Beleuchtungsstärken für Baustellen aufgeführt. Hier wird in der
ASR 3.4 für „Normale Tätigkeiten“, welche Montage von Fertigteilen, einfache Bewehrungsarbeiten,
Schalungsarbeiten, Stahlbeton- und Mauerarbeiten, Installationsarbeiten und Arbeiten im Tunnel be-
inhaltet, eine mittlere horizontale Beleuchtungsstärke von 100 lx gefordert, um ein sicheres Arbeiten
zu garantieren. In der DIN EN 12464-2 wird unter dem Tabellenpunkt 5.3.3 für Montage von Trag-
werkelementen, einfache Bewehrungsarbeiten, Schalungsarbeiten und Fertigteilmontage, Verlegen
von elektrischen Leitungen und Kabeln ebenfalls eine mittlere Beleuchtungsstärke von 100 lx gefor-
dert. Ein derartiges Beleuchtungsniveau von Em = 100 lx auf den oben dargestellten Flächen erscheint
als ein Ansatz auf der sicheren Seite, der die geplanten Bauarbeiten gut abdeckt.
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Die oben dargestellten Bereiche umfassen auch die zukünftigen Verkehrswege, weshalb – wie nach-
folgend kurz erläutert wird – neben dem Baubetrieb auch der Regelbetrieb auf der sicheren Seite
abgebildet werden kann. Für Verkehrswege nennt die DIN 13201-2 [12], welche eine Norm für
Straßenbeleuchtung darstellt, erforderliche Leuchtdichten und Beleuchtungsstärken, um einen sicheren
Verkehrsablauf zu befähigen. Die höchsten horizontalen Beleuchtungsstärken, die hier für Straßen
gefordert werden (i.e. C0 Beleuchtungsklasse: Konfliktbereich-Beleuchtungsklasse), belaufen sich auf
Em = 50 lx. Auch in den Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR 3.4) [9] (1 Verkehrswege) und
der Tabelle 5.1 der DIN EN 12464-2 [8] werden maximale mittlere Beleuchtungsstärken von Em = 50
lx für Straßen gefordert. Eine mittlere Beleuchtungsstärke von Em = 100 lx kann somit die maximalen
Anforderungen an die Beleuchtungsstärken auf Straßen leicht erfüllen. Auch für Gleisanlagen fordert
die ASR 3.4 [9] unter Punkt 5 (Gleisanlagen, Bahnbereiche) bis auf Laderampen maximale Beleuch-
tungsstärken von 50 lx. Auch die DIN EN 12464-2 [8] fordert in der Tabelle 5.12 Für Bahnanlagen
bis auf überdachte Bahnsteige mit hohem Personenaufkommen bzw. ununterbrochenen Arbeitsvor-
gängen, Treppen mit hohen Personenaufkommen und Inspektionsgruben, welche im vorliegenden Fall
nicht geplant werden, ebenfalls eine maximale Beleuchtungsstärke von Em = 50 lx. Der Ansatz, die in
den Abbildungen 2 und 3 dargestellten Bereiche mit einer mittleren Beleuchtungsstärke von Em = 100
lx auszuleuchten, deckt somit sowohl den Bau- als auch den zukünftigen Regelbetrieb sicher ab. Eine
Beleuchtung der Tunnelportale, bzw. des Tunnelinneren wurde nicht abgebildet, da aufgrund der
großen Abstände (inselseitig: über 600 m und festlandseitig: über 1,3 km) zu den nächstgelegenen
schutzbedürftigen Nachbarbereichen sowie der Troglage in diesen Bereichen keine negative Beein-
trächtigung zu erwarten ist. Auch wurde für den Bereich zwischen Festland und Fehmarn, wo Schiffs-
beleuchtung, Plattformbeleuchtung zu erwarten ist, aufgrund der großen Abstände zu schutzbedürfti-
ger Nachbarschaft auf eine Berücksichtigung von etwaigen Lichtquellen verzichtet. Es wurden jedoch
für die Beleuchtung der Schiffe, Plattformen auf dem Meer im Kapitel 5.5 Maßnahmen vorgeschla-
gen, um den Einfluss auf Flora und Fauna zu reduzieren.

4.4  Beleuchtungsanlagen (Schritt 3)

Es liegt keine Lichtplanung vor, weshalb eine beispielhafte Beleuchtungsanlage konzipiert wurde, die
eine ausreichende mittlere Beleuchtungsstärke auf den Flächen schaffen kann. Hier wurde, wie bereits
oben dargestellt, lediglich auf eine ausreichende mittlere Beleuchtungsstärke auf den Flächen geach-
tet, da keine Lichtplanung, sondern die Untersuchung der Auswirkungen der Beleuchtungsanlagen
auf die Nachbarschaft im Fokus steht. Für die Beleuchtung der Flächen wurde auf der sicheren Seite
liegend vorerst eine Hochmastleuchte angesetzt, die in Bezug auf ihre Exposition und somit auch auf
ihren weitreichenden Einfluss in der Nachbarschaft (von weit sichtbar) als kritischer einzustufen ist. Es
wurde beispielhaft die Leuchte des Typs Floodlight FL 11 maxi pro Remote des Herstellers Siteco
angesetzt, die auf einer Höhe von etwa 25 m üGOK (die einzelnen Bereiche wurden bestmöglich
mit einer gemittelten Geländehöhe ([22], [24] und [40]) angesetzt) angebracht wurde. Es wurde
bewusst ein Ansatz auf der sicheren Seite gewählt, der sich vorerst kritischer für die Nachbarschaft
darstellt. Hierdurch können dann kritische Bereich in der Nachbarschaft identifiziert werden und hier-
für Empfehlungen ausgesprochen werden, die zu einer Konfliktentschärfung führen. Das Datenblatt
zur verwendeten Leuchte kann der Anlage 2 entnommen werden. In der Anlage 3 finden sich für das
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Festland als auch die Insel Fehmarn für einen Teilbereich Berechnungsergebnisse der mittleren Be-
leuchtungsstärke, die zeigen, dass eine mittlere Beleuchtungsstärke durch besagte Beleuchtungsan-
lage erreicht werden kann. In der Anlage 1 sind zudem die Lage der einzelnen Leuchten aufgezeigt.

Andere beleuchtete Flächen in der Nachbarschaft wurden nicht berücksichtigt, da sie aufgrund ihres
größeren Abstands zu den als maßgeblich zu erachtenden untersuchten Immissionsorten als nicht
relevant angesehen werden. Auch etwaige bestehende beleuchtete Verkehrsflächen im direkten Nah-
bereich der Planung fanden in der vorliegenden Untersuchung keine Berücksichtigung, da es sich bei
„Anlagen zur Beleuchtung des öffentlichen Straßenraumes, Beleuchtungsanlagen von Kraftfahrzeu-
gen und dem Verkehr zuzuordnende Signalleuchten“ [6] um keine Anlagen im Sinne des §3 Absatz
5 des BImSchG [1] handelt. Mangels rechtsverbindlicher Grenzwerte für die Bewertung von
Lichtimmissionen wurden in der vorliegenden Untersuchung die LAI-Hinweise als sachverständige Be-
urteilungshilfe herangezogen. Daher orientiert sich die Untersuchung auch an den in den hilfsweise
herangezogenen LAI-Hinweisen [6] aufgeführten Randbedingungen, weshalb auf eine Berücksichti-
gung von bestehenden Beleuchtungsanlagen des öffentlichen Straßenraums (im vorliegenden Fall
vereinzelte Straßenbeleuchtung mit geringen Anbringungshöhen) verzichtet wurde. Eine Berücksich-
tigung etwaiger zukünftiger Straßenbeleuchtung stellt somit in Bezug auf eine Bewertung anhand der
LAI-Hinweise [6], welche als sachverständige Beurteilungshilfe in der vorliegenden Untersuchung
dient, einen Ansatz auf der sicheren Seite dar.

5.  Lichtimmissionen und Beurteilung

5.1  Immissionsorte in der bewohnten Nachbarschaft

Als Immissionsorte wurden die nächstgelegenen schutzbedürftigen Bestandsgebäude in der unmittel-
baren Nachbarschaft zum Planvorhaben gewählt. Hier wurden besonders exponierte und nahe dem
Planvorhaben liegende Immissionsorte gewählt, da hier von der größten Betroffenheit auszugehen
ist. Anhand der Ergebnisse an den gewählten Immissionsorten können somit auch Rückschlüsse auf
weitere benachbarte nicht eigens berechnete Gebäude gezogen werden. Hier wurde für jeden der
untersuchten Immissionsorte abhängig von dessen Gebietswidmung (Bebauungspläne, Flächennut-
zungsplan oder Nutzung gemäß Gebäudedatensatz) die jeweils höchste Schutzbedürftigkeit ange-
setzt. Mangels einer rechtsverbindlichen Beurteilungsgrundlage von Lichtimmissionen und Informatio-
nen, welche Bereiche in der Nachbarschaft als schutzbedürftig zu erachten sind und daher untersucht
werden sollten, orientierte man sich in der vorliegenden Untersuchung an den Empfehlungen des nicht
rechtsverbindlichen aber sachverständigen Leitfaden „Lichteinwirkungen in der Nachbarschaft“ [14].
Gemäß dem nicht rechtsverbindlichen aber sachverständigen Leitfaden „Lichteinwirkungen in der
Nachbarschaft“ [14] handelt es sich bei Wohnräumen, Schlafräumen (einschließlich Übernachtungs-
räume in Beherbergungsstätten), Unterrichtsräumen, Arbeitsräumen, Büroräumen, Praxisräumen, etc.
um schutzbedürftige Räume, die es in der näheren Nachbarschaft zu untersuchen gilt. Dabei wurde
bei Wohnnutzung (inkl. Schlafräumen) eine Schutzbedürftigkeit im Nachtzeitraum (22:00 – 06:00)
angesetzt. Für die umliegende Gewerbenutzung (i.e. IO 19) wurde ebenfalls eine Schutzbedürftigkeit
im Nachtzeitraum unterstellt, da von einer möglichen Betriebsleiterwohnung ausgegangen wurde.
Die Höhe der Immissionsorte wurde wie folgt angenommen: Der Erdgeschossbereich wurde mit einer
Höhe von 1,5 m üGOK berücksichtigt. Für darüberliegende Stockwerke wurde je Stockwerk eine
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Höhe von 3 m aufaddiert. Zwischen Emissionsquellen im Plangebiet und dem Immissionsort wurden
keine Sichtunterbrechungen durch Gelände oder dazwischenliegende Objekte (Bäume, Gebäude,
usw.) berücksichtigt. Der vorliegende Fall stellt somit eine worst-case Betrachtung dar, die eine direkte
Sichtverbindung an den Immissionsorten zu den Beleuchtungsanlagen zulässt und somit möglichen
Veränderungen in der Nachbarschaft alle Freiheiten bietet. In den vier Abbildungen in der Anlage 1
sind die im vorliegenden Gutachten untersuchten Immissionsorte (dargestellt sind hier die untersuchten
Fassaden) dargestellt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die maßgeblichen Immissionsorte in der Nachbarschaft der ge-
planten Beleuchtungsanlage des Umschlagbahnhofs (IO 1 bis IO 27) mit Adresse und Nutzung dar-
gestellt.

Tabelle 3: Maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft zur Baumaßnahme und dem
  Umbauabschnitt
Immissionsort Adresse Gebietswidmung/Nutzung
IO 1 Großenbrode 1 SO (Kur) gem. B-Plan [28]
IO 2 Alte Sundstraße 17 WR gem. B-Plan [33]
IO 3 Großenbroderfelde 7 Wohnen gem. [40]
IO 4 Großenbroderfähre 1 Wohnen gem. [40]
IO 5 Großenbroderfähre 5 SO (Yachthafen) gem. B-Plan [29]
IO 6 Am Norderfeld 17 WR gem. B-Plan [33]
IO 7 Am Norderfeld 3 WR gem. B-Plan [33]
IO 8 An de Drift 12 WS (Kleinsiedl.) gem. B-Plan [31]
IO 9 Großenbrode 1 (östliches Gebäude) SO (Kur) gem. B-Plan [28]
IO 10 Fehmarnsund 1 Wohnen gem. [40]
IO 11 Fehmarnsund 3 Wohnen gem. [40]
IO 12 Strukkamp 76 Wohnen gem. [40]
IO 13 Strukkamp 81 Wohnen gem. [40]
IO 14 Strukkamp 66 MI gem. FNP [36]
IO 15 Strukkamp 60 MI gem. FNP [36]
IO 16 Strukkamp 47 MI gem. FNP [36]
IO 17 Strukkamp 53,55 MI gem. FNP [36]
IO 18 Strukkamp 57 Wohnen gem. [40]
IO 19 Strukkamp 69 GE gem. [40]
IO 20 Sietgrund 28 Wohnen gem. [40]
IO 21 Sietgrund 25 Wohnen gem. FNP [36]
IO 22 Strukkamp 83 SO (Camping) gem. B-Plan [30]
IO 23 Fehmarnsund 5 MI gem. B-Plan [32]
IO 24 Hintergebäude Strukkamp 21 MI gem. FNP [36]
IO 25 Strukkamp 3 MI gem. FNP [36]
IO 26 Sundstraat 12 MI gem. FNP [36]
IO 27 Sundstraat 2 MI gem. FNP [36]
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Aus den Darstellungen in der Anlage 1 sowie der Tabelle 3 geht hervor, dass an den Immissionsorten
in der umliegenden Nachbarschaft Allgemeine Wohngebiete, Reine Wohngebiete, Mischgebiete,
Gewerbegebiete und Sondergebietsflächen liegen. Es wurde für alle untersuchten Immissionsorte
eine Schutzbedürftigkeit in der Nacht angenommen. Die Immissionsorte wurden jeweils für die Stock-
werke dargestellt, wo die Blendung und die Raumaufhellung am höchsten sind. Die Ergebnisse (Blen-
dung und Raumaufhellung) der restlichen Stockwerke können den Anlagen 4 und 5 entnommen wer-
den. Die Darstellung der Blendung hat beispielhaften, orientierenden Charakter, da eine detaillierte
Betrachtung etwaiger Blendungen lediglich nach Vorliegen einer konkreten Lichtplanung erfolgen
kann. Sobald diese vorliegt, sollten erneute Blendberechnungen durchgeführt werden. Für den Fall,
dass sich Blendungen ergeben, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich (z.B. die Anbringung
von Blendschutz an den Leuchten).

5.2  Bereiche hoher Schutzwürdigkeit für Flora und Fauna

In der näheren Umgebung führen die geplanten Beleuchtungsanlagen zu störenden Effekten der um-
liegenden Fauna und Flora. In der näheren Umgebung des Planvorhabens liegen gemäß [41] diverse
Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Landeschutzgebiete) für Flora
und Fauna vor. Die Beleuchtungsanlagen sollten daher so konzipiert und betrieben werden, dass der
störende Effekt auf Flora und Fauna minimiert werden kann. Eine Beurteilung möglicher lichttechni-
scher Einwirkungen sowie Empfehlungen für die geplante Beleuchtung werden im Kapitel 5.5 behan-
delt. Nachfolgend sind die Bereiche in der Umgebung dargestellt, bei denen es sich um Gebiete mit
höherer Schutzbedürftigkeit handelt. Ferner sind die Baustellenflächen sowie der Anfang und Ende
des Ausbauabschnitts der B207 dargestellt, um einen besseren räumlichen Bezug zwischen potentiell
betroffener Umwelt und Planvorhaben herstellen zu können.
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Abbildung 4: FFH-Gebiete in der näheren Umgebung des Planvorhabens

Nachfolgend sind die einzelnen FFH-Gebiete aufgelistet:

1. Meeresgebiet der östlichen Kieler Bucht (Gebietsnummer: 1631-392)

2. Sundwiesen Fehmarn (Gebietsnummer: 1532-321)

3. Küstenlandschaft vor Großenbrode und vorgelagerte Meeresbereiche (Gebietsnummer:
1632-392)

4. Küstenlandschaft Nordseite der Wagrischen Halbinsel (Gebietsnummer: 1631-393)

Es zeigt sich, dass sowohl festland- als auch inselseitig FFH-Gebiete in direkter Nachbarschaft zu
Baustellenflächen bzw. Ausbaustrecke liegen.

1

3

2

4
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Abbildung 5: Vogelschutz-Gebiete in der näheren Umgebung des Planvorhabens

Nachfolgend sind die einzelnen Vogelschutzgebiete aufgelistet:

1. Östliche Kieler Bucht (Gebietsnummer: 1530-491)

2. Ostsee östlich Wagrien (Gebietsnummer: 1633-491)

Es zeigt sich, dass sowohl festland- als auch inselseitig Vogelschutz-Gebiete in direkter Nachbarschaft
zu Baustellenflächen bzw. Ausbaustrecke liegen.

1

2
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Abbildung 6: Naturschutz-Gebiete in der näheren Umgebung des Planvorhabens

Nachfolgend sind die einzelnen Naturschutzgebiete aufgelistet:

1. Krummsteert-Sulsdorfer Wiek/Fehmarn (Objekt-ID: 207.0)

2. Graswarder/Heiligenhafen (Objekt-ID: 201.0)

Es zeigt sich, dass das Planvorhaben und die nächstgelegenen Naturschutzgebiete größeren Abstand
zueinander aufweisen und somit bei einem Abstand von über 3 Kilometern von keiner negativen
lichttechnischen Beeinflussung der Flora und Fauna im Naturschutzgebiet auszugehen ist.

1

2
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Abbildung 7: Landesschutz-Gebiete in der näheren Umgebung des Planvorhabens

Es zeigt sich, dass das oben dargestellte Landschaftsschutzgebiet direkt im Bereich der festlandseiti-
gen Baumaßnahmen liegt. Generell ist die Schutzintensität eines Landschaftsschutzgebietes gegen-
über einem Naturschutzgebiet geringer. In der Regel liegt der Fokus eines Landschaftsschutzgebiets
in der Wahrung des Landschaftsbildes und der Sicherstellung des Erholungscharakters des Gebiets.
Dass diesem Bereich daher ein erhöhter Schutzanspruch in Bezug auf lichtsensible Flora und Fauna
zugeschrieben werden kann, erscheint aus gutachterlicher Sicht nicht gegeben zu sein. Dahingehend
wird dieser Bereich nicht anders beurteilt.

5.3  Lichtimmissionen in der bewohnten Nachbarschaft

Zur Ermittlung der lichttechnischen Auswirkungen auf die Nachbarschaft wurden Einzelpunktberech-
nungen an den maßgeblichen Immissionsorten mit der Software Relux [13] durchgeführt. Die Lage
der Immissionsorte ist in den Darstellungen in Anlage 1 enthalten. Die Schutzbedürftigkeit (Gebietsart)
der Immissionsorte ergibt sich aus den zugrundeliegenden Bebauungsplänen, dem Flächennutzungs-
plan und den in den Gebäudedaten hinterlegten tatsächlichen Nutzungen.

Nachfolgend sind die Raumaufhellung EF (aufgerundet auf 2. Nachkommastelle) und die Blendung
kS (aufgerundet auf Ganzzahl) für die Immissionsorte IO 1 bis IO 27 in der Nachbarschaft um die

Nordküste von
Großenbrode (ID: 265)
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Beleuchtungsanlagen des Planvorhabens dargestellt. Die vorerst gewählten Berechnungsrandbedin-
gungen stellen aufgrund der hohen Leuchtenanbringungshöhen, der starken Ausleuchtung aller zu
beleuchtenden Flächen, um eine mittlere Beleuchtungsstärke von Em = 100 lx zu erreichen, und der
Unterstellung eines zeitgleichen nächtlichen Betriebs aller Beleuchtungsanlagenteile einen Ansatz auf
der sicheren Seite dar, der im weiteren Verlauf Spielräume bietet, Empfehlungen an die Beleuchtungs-
anlage auszusprechen, um die Auswirkungen auf Nachbarschaft zu minimieren. Bei der Blendung kS

wurde an jedem Immissionsort die Blendung ausgehend von jeder Leuchte ermittelt. Da es sich beim
Blendungswert kS um keinen kumulierten Blendungswert handelt, erfolgt die Blendungsbestimmung für
jede Leuchte im Plangebiet gesondert. Da keine konkrete Lichtplanung vorliegt und die beispielhaften
Leuchten nicht in einer Art angeordnet wurden, um Blendungen in der Nachbarschaft minimal zu
halten, wie es im Zuge der konkreten Lichtplanung erfolgen muss, hat die nachfolgende Auflistung
der maximalen Blendungen an den einzelnen Immissionsorten lediglich informativen Charakter und
gibt eher Aufschluss darüber, in welchen Bereichen des Plangebiets durch geeignete Leuchten (blend-
freie Optiken, etc.), Anbringungshöhen, Ausrichtung, Einsatz von Blendschutz, usw. ggf. dem Einfluss
von Blendungen entgegenzuwirken ist. In der nachfolgenden Tabelle ist jeweils nur die maßgebliche
Blendung dargestellt. Detailliertere Blendungslisten der jeweils maßgeblichen 5 Leuchten sind der
Anlage 5 zu entnehmen. Eine Auflistung der jeweils 5 maßgeblichen Leuchten erscheint aus gutachter-
licher Sicht im vorliegenden Fall (worst-case-Beispielbeleuchtung) ausreichend, da in der Regel von
einzelnen Leuchten der maßgebliche Einfluss herrührt und somit der Einfluss der meisten Leuchten
demgegenüber zu vernachlässigen ist.

Tabelle 4:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß in der Nachbarschaft der Planung bei
  zeitgleichem nächtlichem Betrieb

Immissisons-
ort

Stock-
werk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF

[lx]
Blendmaß kS [/] durch maßgebli-
che Leuchte ohne Vorbelastung

Immissions-
Richtwerte

(tags)/nachts

Prognose-
werte

Immissions-
Richtwerte
(t)/(a)/n

Prognose-
werte

Immissionsorte auf dem Festland

IO 1 N
EG (1)/1 0,70 (32)/(32)/32 117
OG 1 (1)/1 0,73 (32)/(32)/32 103

IO 1 S
OG 2 (1)/1 0,54 (32)/(32)/32 38
OG 6 (1)/1 0,70 (32)/(32)/32 14

IO 2
EG (3)/1 0,13 (96)/(64)/32 5
OG 1 (3)/1 0,15 (96)/(64)/32 3

IO 3 EG (3)/1 0,11 (96)/(64)/32 7

IO 4
EG (3)/1 0,12 (96)/(64)/32 10
OG 2 (3)/1 0,13 (96)/(64)/32 9

IO 5 EG (5)/1 0,05 (160)/(160)/32 5

IO 6
EG (3)/1 0,11 (96)/(64)/32 6
OG 1 (3)/1 0,12 (96)/(64)/32 5

IO 7
EG (3)/1 0,08 (96)/(64)/32 6
OG 1 (3)/1 0,09 (96)/(64)/32 5

IO 8 EG (3)/1 0,04 (96)/(64)/32 5
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Tabelle 4:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß in der Nachbarschaft der Planung bei
  zeitgleichem nächtlichem Betrieb

Immissisons-
ort

Stock-
werk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF

[lx]
Blendmaß kS [/] durch maßgebli-
che Leuchte ohne Vorbelastung

Immissions-
Richtwerte

(tags)/nachts

Prognose-
werte

Immissions-
Richtwerte
(t)/(a)/n

Prognose-
werte

OG 1 (3)/1 0,04 (96)/(64)/32 4
IO 9 EG (1)/1 2,77 (32)/(32)/32 472

Immissionsorte auf der Insel Fehmarn

IO 10
EG (3)/1 1,42 (96)/(64)/32 173
OG 2 (3)/1 1,47 (96)/(64)/32 132

IO 11 EG (3)/1 2,31 (96)/(64)/32 373

IO 12
EG (3)/1 0,20 (96)/(64)/32 22
OG 1 (3)/1 0,21 (96)/(64)/32 20

IO 13
EG (3)/1 0,06 (96)/(64)/32 9
OG 2 (3)/1 0,07 (96)/(64)/32 7

IO 14 EG (5)/1 28,21 (160)/(160)/32 10.271
IO 15 EG (5)/1 1,47 (160)/(160)/32 142

IO 16
EG (5)/1 1,27 (160)/(160)/32 73
OG 2 (5)/1 1,28 (160)/(160)/32 56

IO 17 EG (5)/1 2,36 (160)/(160)/32 187
IO 18 OG 2 (3)/1 3,54 (96)/(64)/32 478

IO 19
OG 1 15)/5 70,67 (-)/(-)/160 16.575
OG 2 15)/5 60,81 (-)/(-)/160 23.617

IO 20
OG 1 (3)/1 0,45 (96)/(64)/32 28
OG 2 (3)/1 0,49 (96)/(64)/32 20

IO 21
EG (3)/1 0,34 (96)/(64)/32 24
OG 2 (3)/1 0,38 (96)/(64)/32 19

IO 22 EG (3)/1 0,04 (96)/(64)/32 6
IO 23 EG (5)/1 0,20 (160)/(160)/32 33

IO 24
EG (5)/1 0,79 (160)/(160)/32 44
OG 1 (5)/1 0,80 (160)/(160)/32 39

IO 25 EG (5)/1 0,81 (160)/(160)/32 46

IO 26
EG (5)/1 0,22 (160)/(160)/32 13
OG 2 (5)/1 0,23 (160)/(160)/32 11

IO 27
EG (5)/1 0,31 (160)/(160)/32 26
OG 1 (5)/1 0,32 (160)/(160)/32 23

Rot: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte; t: tags (i.e. 06:00 – 20:00), a: abends (i.e. 20:00 – 22:00); n:
nachts (i.e. 22:00 bis 06:00)
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Aus den Berechnungsergebnissen geht bei gleichzeitigem Betrieb aller Anlagen im Nachtzeitraum
hervor, dass sich in der umliegenden Nachbarschaft die lichttechnische Situation (Raumaufhellung
und Blendung) wie folgt darstellt:

5.3.1  Raumaufhellung

Festland

Es zeigt sich, dass an den untersuchten Immissionsorten auf dem Festland (i.e. IO 1 bis IO 9) in der
Nachbarschaft alleinig am Immissionsort IO 9 Raumaufhellungen auftreten, die die zulässige Raum-
aufhellung gemäß den LAI-Hinweisen überschreiten. Zugleich treten auch unabhängig von der Ge-
bietswidmung die höchsten Raumaufhellungen am Immissionsort IO 9 auf. Hier werden vertikale Be-
leuchtungsstärken (Raumaufhellung) von maximal EF = 2,77 lx prognostiziert. Im nachfolgenden Ka-
pitel 5.4 erfolgt eine Beurteilung der vertikalen Beleuchtungsstärken und es werden hieraus Empfeh-
lungen an die Beleuchtung abgeleitet.

Fehmarn

Es zeigt sich, dass an den untersuchten Immissionsorten auf der Insel Fehmarn (i.e. IO 10 bis IO 27)
in der Nachbarschaft in mehreren Bereichen der Nachbarschaft (i.e. Immissionsorte IO 10 bis IO 11
und IO 14 bis IO 19) Raumaufhellungen auftreten, die die zulässigen Raumaufhellung gemäß den
LAI-Hinweisen überschreiten. Unabhängig von der Gebietswidmung treten die höchsten Raumaufhel-
lungen am Immissionsort IO 19 auf. Hier werden vertikale Beleuchtungsstärken (Raumaufhellung) von
maximal EF = 70,67 lx prognostiziert. Diese hohen Beleuchtungsstärken an dieser Stelle können damit
erklärt werden, dass sich der Immissionsort IO 19 direkt in einem ausgeleuchteten Bereich befindet.
Im nachfolgenden Kapitel 5.4 erfolgt eine Beurteilung der vertikalen Beleuchtungsstärken und es wer-
den hieraus Empfehlungen an die Beleuchtung abgeleitet.

5.3.2  Blendung

Es zeigt sich, dass an 13 der 27 untersuchten Immissionsorte (i.e. IO 1, IO 9 – IO 11, IO 14 – IO 19,
IO 23 – IO 25) Überschreitungen des zulässigen Blendmaßes kS der LAI-Hinweise auftreten. Die
maximalen Blendungen werden an den Immissionsorten IO 14 und IO 19, die direkt unter den Be-
leuchtungsanlagen liegen, prognostiziert. Die Ergebnisse der Belendungsberechnungen können der
Anlage 5 entnommen werden. Wie oben bereits an mehreren Stellen erwähnt, dienen die Ergebnisse
der Blendungsberechnung lediglich als Orientierungshilfe, in welchen Bereichen im Plangebiet im
Zuge der Lichtplanung oder auch beim Aufstellen mobiler Beleuchtungsgeräte besonders auf das
Thema Blendung geachtet werden sollte. Hier werden im Kapitel 5.4 für die kritischen Bereiche Emp-
fehlungen ausgesprochen, die zu einer Vermeidung von unzulässig hohen Blendungen führen kön-
nen.

5.3.3  Lichtimmissionen nach Kapitel 4.2

Der Ansatz eines 24/7 Betriebs aller Anlagen stellt eine worst-case Betrachtung dar. Reduziert man
die Betriebszeiten der Beleuchtungsanlagen gemäß den Angaben von Auftraggeberseite [23] (siehe
Abbildungen im Kapitel 4.2), so erscheint es durchaus als wahrscheinlich, dass die gelben Bereiche
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im Nachtzeitraum nicht genutzt werden und somit auch keine Beleuchtungsanlagen im Nachtzeitraum
für diese Bereiche erforderlich sind. Lediglich die rot dargestellten Bereiche werden auch im Nacht-
zeitraum genutzt. In der nachfolgenden Tabelle ist dargestellt, wie sich die lichttechnische Situation in
der Nachbarschaft verändert, wenn die gelben Bereiche nur im Tag- und Abendzeitraum beleuchtet
werden. Mit Klammern ist der jeweilige Prognosewert für den Tages- bzw Abendzeitraum dargestellt
und ohne Klammern der Prognosewert für den Nachtzeitraum.

Tabelle 5:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß in der Nachbarschaft der Planung bei
  Unterscheidung von Abend- und Nachtbetrieb

Immissisons-
ort

Stock-
werk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF

[lx]
Blendmaß kS [/] durch maßgebli-
che Leuchte ohne Vorbelastung

Immissions-
Richtwerte

(tags)/nachts

Prognose-
werte

Immissions-
Richtwerte
(t)/(a)/n

Prognose-
werte

Immissionsorte auf dem Festland

IO 1 N
EG (1)/1 (0,70)/0,02 (32)/(32)/32 (117)/4
OG 1 (1)/1 (0,73)/0,03 (32)/(32)/32 (103)/4

IO 1 S
OG 2 (1)/1 (0,54)/0,02 (32)/(32)/32 (38)/3
OG 6 (1)/1 (0,70)/0,04 (32)/(32)/32 (14)/0

IO 2
EG (3)/1 (0,13)/0,01 (96)/(64)/32 (5)/0
OG 1 (3)/1 (0,15)/0,01 (96)/(64)/32 (3)/0

IO 3 EG (3)/1 (0,11)/0,02 (96)/(64)/32 (7)/5

IO 4
EG (3)/1 (0,12)/0,04 (96)/(64)/32 (10)/7
OG 2 (3)/1 (0,13)/0,05 (96)/(64)/32 (9)/6

IO 5 EG (5)/1 (0,05)/0,03 (160)/(160)/32 (5)/5

IO 6
EG (3)/1 (0,11)/0,01 (96)/(64)/32 (6)/0
OG 1 (3)/1 (0,12)/0,01 (96)/(64)/32 (5)/0

IO 7
EG (3)/1 (0,08)/0,01 (96)/(64)/32 (6)/0
OG 1 (3)/1 (0,09)/0,01 (96)/(64)/32 (5)/0

IO 8
EG (3)/1 (0,04)/0,00 (96)/(64)/32 (5)/0
OG 1 (3)/1 (0,04)/0,01 (96)/(64)/32 (4)/0

IO 9 EG (1)/1 (2,77)/0,02 (32)/(32)/32 (472)/4
Immissionsorte auf der Insel Fehmarn

IO 10
EG (3)/1 (1,42)/0,56 (96)/(64)/32 (173)/71
OG 2 (3)/1 (1,47)/0,63 (96)/(64)/32 (132)/40

IO 11 EG (3)/1 (2,31)/0,59 (96)/(64)/32 (373)/61

IO 12
EG (3)/1 (0,20)/0,17 (96)/(64)/32 (22)/22
OG 1 (3)/1 (0,21)/0,18 (96)/(64)/32 (20)/20

IO 13
EG (3)/1 (0,06)/0,05 (96)/(64)/32 (9)/9
OG 2 (3)/1 (0,07)/0,05 (96)/(64)/32 (7)/7

IO 14 EG (5)/1 (28,21)/0,36 (160)/(160)/32 (10.271)/55
IO 15 EG (5)/1 (1,47)/0,30 (160)/(160)/32 (142)/40

IO 16
EG (5)/1 (1,27)/0,16 (160)/(160)/32 (73)/32
OG 2 (5)/1 (1,28)/0,17 (160)/(160)/32 (56)/24
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Tabelle 5:  Mittlere Beleuchtungsstärke und Blendmaß in der Nachbarschaft der Planung bei
  Unterscheidung von Abend- und Nachtbetrieb

Immissisons-
ort

Stock-
werk

Mittlere Beleuchtungsstärke EF

[lx]
Blendmaß kS [/] durch maßgebli-
che Leuchte ohne Vorbelastung

Immissions-
Richtwerte

(tags)/nachts

Prognose-
werte

Immissions-
Richtwerte
(t)/(a)/n

Prognose-
werte

IO 17 EG (5)/1 (2,36)/0,36 (160)/(160)/32 (187)/38
IO 18 OG 2 (3)/1 (3,54)/0,37 (96)/(64)/32 (478)/25

IO 19
OG 1 15)/5 (70,67)/0,12 (-)/(-)/160 (16.575)/33
OG 2 15)/5 (60,81)/0,13 (-)/(-)/160 (23.617)/30

IO 20
OG 1 (3)/1 (0,45)/0,04 (96)/(64)/32 (28)/8
OG 2 (3)/1 (0,49)/0,05 (96)/(64)/32 (20)/7

IO 21
EG (3)/1 (0,34)/0,04 (96)/(64)/32 (24)/8
OG 2 (3)/1 (0,38)/0,05 (96)/(64)/32 (19)/7

IO 22 EG (3)/1 (0,04)/0,02 (96)/(64)/32 (6)/6
IO 23 EG (5)/1 (0,20)/0,11 (160)/(160)/32 (33)/13

IO 24
EG (5)/1 (0,79)/0,11 (160)/(160)/32 (44)/21
OG 1 (5)/1 (0,80)/0,11 (160)/(160)/32 (39)/20

IO 25 EG (5)/1 (0,81)/0,05 (160)/(160)/32 (46)/18

IO 26
EG (5)/1 (0,22)/0,02 (160)/(160)/32 (13)/5
OG 2 (5)/1 (0,23)/0,02 (160)/(160)/32 (11)/4

IO 27
EG (5)/1 (0,31)/0,02 (160)/(160)/32 (26)/5
OG 1 (5)/1 (0,32)/0,02 (160)/(160)/32 (23)/5

Rot: Überschreitung der zulässigen Immissionsrichtwerte; t: tags (i.e. 06:00 – 20:00), a: abends (i.e. 20:00 – 22:00); n:
nachts (i.e. 22:00 bis 06:00)

Es zeigt sich, dass durch eine Berücksichtigung der Nutzungen auf den Flächen die potentiellen licht-
technischen Betroffenheiten in der Nachbarschaft deutlich abnehmen. So werden in Tag- bzw. Nacht-
zeitraum an lediglich 4 Immissionsorten (i.e. IO 9, IO 14, IO 18 und IO 19) Überschreitungen der
zulässigen Raumaufhellungen prognostiziert. Im Nachtzeitraum werden keine Überschreitungen der
zulässigen Raumaufhellungen gemäß den LAI-Hinweisen prognostiziert. Auch in Bezug auf die Blen-
deinflüsse in der Nachbarschaft werden die blendungstechnischen Betroffenheiten deutlich reduziert.
Es ist jedoch im Betrieb dafür Sorge zu tragen, dass die Betriebszeiten strikt eingehalten werden und
eine Nachtarbeit an besagten Flächen unterlassen wird. Im nachfolgenden Kapitel, in welchem die
Lichtimmissionen beurteilt werden, wird auf die Berechnungsergebnisse aus obiger Tabelle 5 einge-
gangen.
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5.4  Beurteilung der Lichtimmissionen in der Nachbarschaft

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass die in der Anlage 1 ersichtliche Beleuchtungsanlage,
deren Leuchten auf eine Höhe von 25 m relativ zum Gelände angesetzt wurden, keine Lichtplanung
darstellt, welche lichtplanerische Belange wie Gleichmäßigkeit in der Ausleuchtung der Flächen,
Randbeleuchtung, Blendungsfreiheit, etc. berücksichtigt. Diese beispielhafte Beleuchtungsanlage stellt
eine worst-case Betrachtung dar, die sicherlich an einigen Flächen eine zu hohe mittlere Beleuchtungs-
stärke erzeugt, durch ihre hohe Leuchtenanbringung einen sehr weitreichenden Betroffenheitsbereich
erzeugen kann und auch in der Nacht auf allen Flächen zeitgleich in Betrieb ist. Es wurde jedoch
bewusst eine Beleuchtungsanlage angesetzt, die ein worst-case Szenario darstellt, um erstens hieraus
geeignete Empfehlungen an eine für die Nachbarschaft zuträgliche Beleuchtungsanlage ableiten zu
können und auch Spielräume für die spätere Beleuchtungsanlage bietet. Nachfolgend wird auf die
Raumaufhellung und die Blendung, die gemäß den LAI-Hinweisen [6] in der Nachbarschaft zu beur-
teilen sind, eingegangen und die Situation bewertet.

5.4.1  Raumaufhellung

Es zeigt sich, dass auf dem Festland ein Bereich und auf Fehmarn vereinzelte Bereiche von Über-
schreitungen der gemäß den LAI-Hinweisen zulässigen vertikalen Beleuchtungsstärken (Raumaufhel-
lung) betroffen sind. Es werden vorerst allgemeine Empfehlungen an die Beleuchtung ausgesprochen,
die im Zuge der Lichtplanung, Aufstellung von mobilen Geräten, etc. Beachtung finden sollten. In
einem zweiten Schritt werden Empfehlungen/Maßnahmen speziell für die betroffenen Bereiche auf
dem Festland und Fehmarn vorgeschlagen.

Allgemeine Empfehlungen für die Beleuchtungsanlage

Folgende Punkte bieten sich an, um die Konflikte im betroffenen Nachbarbereich zu entschärfen und
die lichttechnische Situation in der restlichen Nachbarschaft weitergehend zu verbessern:

1. Maximales Abrücken der Leuchten von der Nachbarschaft: Der lichttechnische Einfluss
einer Anlage nimmt deutlich über größer werdenden Abstand ab. So besagt das photomet-
rische Entfernungsgesetz (E (Beleuchtungsstärke)= I (Lichtstärke) / r2 (Abstand Lichtquelle zu
beleuchteter Fläche)), dass mit doppeltem Abstand der Lichtquelle zum Immissionsort (i.e.
vertikale Fläche, die beleuchtet wird) die Beleuchtungsstärke im Quadrat abnimmt, also bei
doppelten Abstand auf ein Viertel reduziert wird. Es sollte daher großer Wert darauf gelegt
werden, dass - wenn dies möglich ist -sich die Beleuchtungsanlagen in größtmöglichen Ab-
stand zur Nachbarschaft befinden.

2. Ausrichtung der Leuchten weg von der umliegenden Nachbarschaft: Es sollte im Zuge der
Lichtplanung großer Wert darauf gelegt werden, dass die Leuchten auf das Plangebiet ge-
richtet sind und ausschließlich dieses beleuchten und nicht in die Nachbarschaft strahlen. Die
Nachbarschaft sollte bestenfalls nicht beleuchtet werden. Sollten bestimmte Randbereiche
beleuchtet werden sollen, so ist dies auf die bestimmten Bereiche zu begrenzen. Gerade für
Bereiche, die räumlich nah an Nachbarschaft heranrücken, sollte eine unnötige Ausleuchtung
der umliegenden Bereiche vermieden werden.
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3. Neigung der Leuchten: Die Leuchten sollten in den unteren Halbraum strahlen. Leuchten, die
nach oben strahlen, sind zwingend zu vermeiden. So muss zum einen bei der Wahl des
Leuchtmittels (Verwenden einer Leuchtenoptik, die nicht in den oberen Halbraum strahlt) und
zum anderen bei der Neigung der Leuchte dafür Sorge getragen werden, dass der Nei-
gungswinkel gekoppelt mit der Leuchtenoptik keine Abstrahlung von Licht in den oberen
Halbraum zulässt (ULOR (=Upper Light Output Ratio) = 0).

4. Reduzierung der Anbringungshöhen der Leuchten: Generell empfiehlt es sich, auf Leuchten
mit hohen Anbringungshöhen zu verzichten. Dies führt dann auch dazu, dass Leuchten mit
geringerem Leuchtenlichtstrom zum Einsatz kommen können. Somit können die lichttechni-
schen Auswirkungen auf die Nachbarschaft reduziert werden. Es sollte daher – sofern dies
aufgrund der örtlichen Randbedingungen möglich ist – auf mehrere niedrig angebrachte
Leuchten anstatt auf wenige hoch angebrachte Leuchten abgestellt werden. Mit einer Höhe
von 25 m üGOK wurde beispielhaft eine sehr hohe Anbringungshöhe angenommen. Im
Zuge der späteren Lichtplanung sollte zwingend auf niedrigere Anbringungshöhen abgestellt
werden. Sollte beispielsweise für Bereiche im Bahnraum eine Beleuchtungsanlage vorgese-
hen sein, so wäre eine Niedergleisfeldbeleuchtung zu empfehlen.

5. Erforderliche Beleuchtungsstärken auf den Flächen: Es sollte großer Wert darauf gelegt
werden, die zu beleuchtenden Flächen ausreichend zu beleuchten, um Arbeitssicherheit und
Sicherheit im späteren Betriebsablauf zu gewährleisten, aber nicht darüber hinaus zu be-
leuchten. Das Schaffen eines Beleuchtungsniveau, welches über das Erforderliche hinaus-
geht, ist zwingend zu vermeiden. Es sollte daher im Zuge der Lichtplanung, etc. eine genaue
Analyse/Prognose über durchzuführende Arbeiten bzw. erforderliche spätere Funktionalitä-
ten für die einzelnen Bereiche erfolgen, die dazu befähigt, nur so viel zu beleuchten, wie
auch wirklich nötig ist. Hier bietet sich ggf. für den Baubetrieb auch die Verwendung einer
wandernden, mobilen Beleuchtungsanlage an, sodass lediglich die Flächenbereiche be-
leuchtet werden, auf denen gerade Arbeiten stattfinden. Hierdurch lässt sich der kumulative
Effekt aller Leuchten und somit die Aufhellung der Nachbarschaft maßgeblich reduzieren.

6. Betriebsablauf: Es sollte großer Wert darauf gelegt werden, dass lediglich die Bereiche be-
leuchtet werden, für die gerade eine Beleuchtung erforderlich ist. Bereiche, die zu Zeitpunk-
ten nicht beleuchtet werden müssen, sind auszuschalten. Für gering frequentierte Bereiche,
wo eine Beleuchtung für die Orientierung, das Sicherheitsempfinden, etc. von Bedeutung ist,
bietet sich die Verwendung von bedarfsgeschalter Beleuchtung an, die über Bewegungs-
sensoren gesteuert werden kann. Hier sollte jedoch über eine Dimmfunktion die Beleuch-
tungsanlage langsam an- und danach auch wieder langsam ausgehen, um den Adaptations-
zeiten Rechnung zu tragen und für näher liegenden Nachbarbereiche keine Flimmereffekte
zu erzeugen.

Empfehlungen für betroffenen Nachbarschaftsbereich auf dem Festland

Es zeigt sich, dass sich die Überschreitungen der zulässigen vertikalen Beleuchtungsstärken gemäß
den LAI-Hinweisen auf den südwestlich gelegenen Nachbarbereich (i.e. IO 9) beschränken. Für die
restliche Nachbarschaft auf dem Festland löst selbst die Konzipierung einer in Bezug auf die Beleuch-
tungsstärken überdimensionierten Beleuchtungsanlage keine Konflikte gemäß den Anforderungen
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der LAI-Hinweise aus. In der nachfolgenden Abbildung ist der betroffene Bereich in der Nachbar-
schaft blau markiert und die nächstgelegenen Beleuchtungsanlagen dargestellt.

Abbildung 8: Betroffener Bereich auf dem Festland durch erhöhte Raumaufhellung

Bei dem betroffenen Bereich handelt es sich um einen Bereich des Kurgebiets. Es sind daher Anpas-
sungen an der Beleuchtungsanlage vorzunehmen, um ein Einhalten der zulässigen vertikalen Beleuch-
tungsstärken von Ev = 1 lx einhalten zu können. Für ein Kurgebiet sind die gemäß der LAI-Hinweise
zulässigen Raumaufhellungen im Tages- und Nachtzeitraum identisch, sodass auch ein Ausschalten
von Teilen der Beleuchtungsanlage im Nachtzeitraum nicht den gewünschten Effekt bringt.

Orientierende Berechnungen (siehe Anlage 6) haben gezeigt, dass der maßgebliche Einfluss von
dem gelb markierten Anlagenbereich herrührt. Wird dieser Bereich nicht beleuchtet (i.e. die Leuchten
an der Stelle entfallen), so kann am Immissionsort IO 9 die gemäß den LAI-Hinweisen zulässige Raum-
aufhellung eingehalten werden. Maßnahmen sollten daher maßgeblich auf diesen Bereich abzielen.

Es zeigt sich, dass durch folgende beispielhafte Maßnahmen die zulässige Raumaufhellung am Im-
missionsort IO 9 eingehalten werden kann:

· Reduzierung der Leuchtenanbringungshöhe auf 15 m üGOK (hier wurde für die gesamte
Anlage eine Reduzierung der Höhe vorgenommen, obwohl der gelb dargestellte Bereich
ausreichen würde)

· Geringfügiges Abrücken und Ausrichtung der nächstgelegenen Leuchten (siehe Anlage 6)

· Herunterdimmen der Leuchten, sodass die 100 lx genau eingehalten werden (siehe An-
lage 6)
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Durch die oben beschriebenen Änderungen kann erzielt werden, dass festlandseitig an allen Immis-
sionsorten die gemäß den LAI-Hinweisen zulässigen Raumaufhellungen eingehalten werden können.
Da hier keine konkrete Lichtplanung vorliegt, hat diese Maßnahmenkombination Beispielcharakter
und soll aufzeigen, dass der lichttechnische Konflikt lösbar ist und hier diverse Möglichkeiten (siehe
Empfehlungen am Anfang des Kapitels) zur Verfügung stehen, die Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft zu reduzieren.

Die vorgenommenen Änderungen und Rechenergebnisse finden sich in der Anlage 6.

Empfehlungen für betroffenen Nachbarschaftsbereich auf der Insel Fehmarn

Es zeigt sich im Kapitel 5.3.3, dass unter der Voraussetzung, dass lediglich die Bereiche im Nacht-
zeitraum beleuchtet werden, für die gemäß den Abbildungen 2 und 3 im Kapitel 4.2 ein 24/7-Betrieb
nicht ausgeschlossen wird, im Nachtzeitraum keine Überschreitungen der zulässigen Raumaufhellun-
gen auftreten. Im Abendzeitraum sind die Immissionsorte IO 14, IO 18 und IO 19 von Überschrei-
tungen der zulässigen Raumaufhellungen betroffen. Hier zeigt sich, dass der Immissionsort IO 19
direkt im Bereich der beleuchteten Flächen liegt und somit die hohen Werte erklärt werden können.

Es zeigt sich, dass durch folgende beispielhafte Maßnahmen bzw. Verfeinerungen/Anpassungen im
Berechnungsmodell die zulässige Raumaufhellung an den Immissionsorten IO 14, IO 18 und IO 19
eingehalten werden kann:

· Reduzierung der Leuchtenanbringungshöhe aller Leuchten auf Fehmarn auf 15 m üGOK.
(hierdurch lässt sich am Immissionsort IO 18 bereits eine Einhaltung der zulässigen Raumauf-
hellungen erzielen.) Die Anbringungshöhe der Leuchten in dem in der nachfolgenden Abbil-
dung blau markierten Bereich wurde weitergehend auf eine Höhe von 10 m üGOK reduziert.

Abbildung 9: Bereich mit Leuchtenanbringungshöhe von 10 m üGOK [23]

· Abrücken und Ausrichtung der nächstgelegenen Leuchten im Nachbereich vom Immissionsort
IO 14 und vereinzeltes Herausnehmen einzelner Leuchten (siehe Anlage 7)

· Entfernen der Leuchten, die im direkten Nahbereich des Immissionsortes IO 19 liegen (siehe
Anlage 7)

Anbringungshöhe 10 m üGOK
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· Herunterdimmen der Leuchten, sodass die 50 lx eingehalten werden (siehe Anlage 7)(Mit
einer mittleren Beleuchtungsstärke von Em = 100 lx wurde sicherlich für Bereiche ein zu hohes
Beleuchtungsniveau angesetzt. Wie der ASR 3.4 [9] (Tabelle 2: Grobe Tätigkeiten) als auch
der DIN EN 12464-2 [8] (Tabelle 5.3, Punkt 5.3.3: Baubereiche) entnommen werden kann,
ist je nach konkreter Arbeit auch durchaus eine Beleuchtungsstärke von Em = 50 lx möglich.
Für den späteren Regelbetrieb erfüllt eine mittlere Beleuchtungsstärke von Em = 50 lx alle
Anforderungen einer ausreichenden Beleuchtungsstärke von Verkehrswegen.

Da hier keine konkrete Lichtplanung vorliegt, hat diese Maßnahmenkombination Beispielcharakter
und soll aufzeigen, dass der lichttechnische Konflikt lösbar ist und hier diverse Möglichkeiten (siehe
Empfehlungen am Anfang des Kapitels) zur Verfügung stehen, die Auswirkungen auf die Nachbar-
schaft zu reduzieren.

Die vorgenommenen Änderungen und Rechenergebnisse finden sich in der Anlage 7.

5.4.2  Blendung

Es zeigt sich, dass auf dem Festland als auch Fehmarn einzelne Bereiche von teils geringfügigen
Überschreitungen des gemäß den LAI-Hinweisen zulässigen Blendmaßes kS betroffen sind. Der Blen-
dungswert ks ist eine lichttechnische Beurteilungsgröße, bei der kleine Änderungen in der Orientie-
rung, Höhe, Neigung der Leuchte oder auch geringfügige Verschiebungen der Immissionsorte zum
Teil zu deutlichen Veränderungen der Blendungssituation führen können. Da der ks-Wert die Blen-
dungsbeziehung einer einzelnen Leuchte zum Immissionsort und keinen über alle Leuchten kumulier-
ten Blendungswert darstellt, können kleine Randbedingungsveränderungen zu maßgeblichen Abwei-
chungen der einzelnen ks-Werte führen. Verschiebt man also zum Beispiel den Immissionsort zum
seitlich anschließenden Fenster, so kann sich die Blendungssituation ändern. Verschiebt man eine
Leuchte um ein paar Meter, stellt sich ein komplett anderes Blendbild ein. Die in der obigen Tabelle
bestimmten und dargestellten ks-Werte geben daher nur grob Aufschluss darüber, in welchen Berei-
chen in der Nachbarschaft generell mit Blendungen zu rechnen ist. Für diese Bereiche werden nach-
folgend allgemeine Empfehlungen an die Beleuchtung ausgesprochen, die im Zuge der Lichtplanung,
Aufstellung von mobilen Geräten Beachtung finden sollten. Aufgrund der meist geringfügigen Über-
schreitungen (siehe Tabelle 5), die im Zuge der beispielhaften auf der sicheren Seite liegenden Be-
leuchtungsanlage prognostiziert wurden, erscheint durch ein Befolgen des einen oder anderen unten
aufgeführten Empfehlungspunktes die Blendungsproblematik lösbar zu sein.

Allgemeine Empfehlungen für die Beleuchtungsanlage

Folgende Punkte bieten sich an, um Blendungskonflikte in der Nachbarschaft zu entschärfen:

1. Maximales Abrücken der Leuchten von der Nachbarschaft: Ein Blendeinfluss kann nur
dann entstehen, wenn ein Blick des Betrachters auf die Blendfläche fallen kann. Ist ein Blick
auf die Blendfläche nicht möglich, so kann auch keine Blendung entstehen. Erhöht man daher
bei gleichbleibender Höhe der Leuchte den Abstand zur Leuchte, so wird ein möglicher Blick
des Betrachters auf die Blendfläche immer schwieriger. Durch einen größeren Abstand zur
Blendquelle reduziert sich ferner der Raumwinkel, in dem die Blendung wahrgenommen
wird, sodass mit zunehmendem Abstand aus einer flächigen Blendquelle sukzessive eine
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punktuelle Blendquelle wird, deren Blendpotential kontinuierlich abnimmt. Ein größtmögli-
ches Abrücken der Beleuchtungsanlagen von der umliegenden Nachbarschaft sollte daher
unbedingt angestrebt werden.

2. Ausrichtung der Leuchten weg von der umliegenden Nachbarschaft: Es sollte im Zuge der
Lichtplanung großer Wert darauf gelegt werden, dass die Leuchten auf das Plangebiet ge-
richtet sind und ausschließlich dieses beleuchten und nicht in die Nachbarschaft strahlen.
Durch ein Wegorientieren der Leuchten von möglichen Betrachtern kann der Blendeinfluss
maßgeblich reduziert werden.

3. Blendschutz: Gerade für Leuchten, die sich nah an umliegender Nachbarschaft befinden,
bietet es sich an, für maßgeblich exponierte Leuchten einen Blendschutz zu konzipieren. Die-
ser kann entweder in Form einer Blendschute, o.Ä. an der Leuchte selbst montiert werden
oder es bietet sich bei Vorliegen von geeigneten umliegenden örtlichen Gegebenheiten an,
die Sichtverbindung von Betrachter zu Blendquelle durch einen Sichtschutz, o.Ä. am Boden
herzustellen. Wenn eine Sichtverbindung zur Blendquelle nicht gegeben ist, können auch
keine Blendungen entstehen.

4. Neigung der Leuchten: Die Leuchten sollten in den unteren Halbraum strahlen. Leuchten, die
nach oben strahlen, sind zwingend zu vermeiden, da von derartigen Leuchten starke Blen-
dungen ausgehen können. So muss zum einen bei der Wahl des Leuchtmittels (Verwenden
einer Leuchtenoptik, die nicht in den oberen Halbraum strahlt) und zum anderen bei der
Neigung der Leuchte dafür Sorge getragen werden, dass der Neigungswinkel gekoppelt mit
der Leuchtenoptik keine Abstrahlung von Licht in den oberen Halbraum zulässt (ULOR (=Up-
per Light Output Ratio) = 0). Durch eine Neigung der Leuchten nach unten, ist der Blendein-
fluss maßgeblich reduziert, da ein Blick auf die Blendfläche schwerer möglich ist.

5. Wahl des Leuchtmittels: Es sollte eine Leuchte gewählt werden, die eine blendungsredu-
zierte Optik aufweist.

6. Reduzierung der Anbringungshöhen der Leuchten: In Bezug auf die Blendungsreduzierung
stellt eine geringe Anbringungshöhe der Leuchten ein Effektives Mittel dar. Liegt eine Blend-
quelle niedriger, so wird ein Blick auf sie erschwert. In Bezug auf Blendungseinflüsse hat eine
geringere Anbringungshöhe einer Leuchte zudem auch noch den Vorteil, dass Leuchten mit
geringerem Leuchtenlichtstrom zum Einsatz kommen können, von denen eine geringere Blen-
dung ausgeht. Somit können die Blendungen in der Nachbarschaft durch Leuchten mit gerin-
ger Anbringungshöhe deutlich reduziert werden. Es sollte daher – sofern dies aufgrund der
örtlichen Randbedingungen möglich ist – auf mehrere niedrig angebrachte Leuchten anstatt
auf wenige hoch angebrachte Leuchten abgestellt werden. Mit einer Höhe von 25 m üGOK
wurde beispielhaft eine sehr hohe Anbringungshöhe angenommen. Im Zuge der späteren
Lichtplanung sollte zwingend auf niedrigere Anbringungshöhen abgestellt werden.

7. Betriebsablauf: Es sollte großer Wert darauf gelegt werden, dass lediglich die Bereiche be-
leuchtet werden, für die gerade eine Beleuchtung erforderlich ist. Bereiche, die zu Zeitpunk-
ten nicht beleuchtet werden müssen, sind auszuschalten. Hierdurch können in Bereichen Blen-
deinflüsse vermieden werden.

8. Verlagerung der Arbeiten auf den Tagzeitraum: Der Blendwert kS vergrößert sich, wenn
die Umgebungsleuchtdichte rund um die Leuchte niedrig ist. Können also Arbeiten auf den
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Tagzeitraum gelegt werden, wo hohe Umgebungsleuchtdichten vorliegen, so wird hier der
Blendwert kS maßgeblich reduziert.

5.5  Lichtimmissionen auf Fauna und Flora

In der näheren Umgebung führt die geplante Beleuchtungsanlage des Bau- wie auch des späteren
Regelbetriebs – nicht zuletzt aufgrund der teils räumlichen Nähe zu FFH-Gebieten wie auch Vogel-
schutzgebieten zu störenden Effekten der umliegenden Fauna und Flora. In der näheren Nachbar-
schaft des Planvorhabens liegen – wie im Kapitel 5.2 bereits dargestellt – mehrere ausgewiesenen
Schutzgebiete (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete, o.Ä) vor. Gerade vor dem Hintergrund, dass in der
direkten Nachbarschaft ausgewiesene Schutzgebiete mit sensibler Flora und Fauna liegen, sind die
negativen Einflüsse durch künstliche Beleuchtung auf die umliegende Flora und Fauna auf das Mini-
malmaß zu reduzieren. Um also die negativen Auswirkungen auf die umliegende Natur (Fauna und
Flora) so gering wie möglich zu halten, ist im Zuge der Planung und Errichtung der Beleuchtungsan-
lage generell darauf zu achten, dass

- die Leuchten nicht nach oben abstrahlen. Leuchten, die in den oberen Himmelsraum ab-
strahlen haben einen weit größeren Anlockungseffekt auf Tiere. Der lichttechnische Ein-
fluss einer aus tierschutzfachlicher Sicht gesehen „falsch“ orientierten Leuchte ist daher
größer. Ein Abstrahlen in den oberen Himmels-Halbraum ist daher zwingend zu vermei-
den, da diese Strahlung ausschließlich lichtverschmutzenden Charakter hat und nicht zur
Beleuchtung der jeweiligen Fläche beiträgt.

- Die Leuchten sollten so angebracht und ggf. mit Blenden ertüchtigt werden, dass eine
Ausleuchtung in die umliegende Nachbarschaft minimal ist. Eine Orientierung von Leuch-
ten in die umliegenden möglichen Habitatbereiche der umliegenden Tierwelt (alte Baum-
bestände, etc.) ist zu vermeiden. Hier ist gerade für die Nahbereiche zu den Schutzge-
bieten darauf zu achten, dass die Beleuchtungsanlagen möglichst großen Abstand zu
den Schutzgebietsflächen aufweisen und zudem von den Schutzflächen wegorientiert
werden. Hier sollte auch auf etwaige Randbeleuchtungsstärkeverhältnisse verzichtet wer-
den, um den Lichteintrag in die Schutzgebiet so gering wie möglich zu halten.

- die verwendeten Leuchtmittel am besten eine Farbtemperatur von < 3.000 K (warm-wei-
ßes Licht) aufweisen. Durch eine Leuchte, die Licht mit geringem UV-Anteil emittiert, wer-
den deutlich weniger Insekten und in direkter Folge deren Jäger (z.B. Vögel und Fleder-
mäuse) angezogen. Vögel reagieren teils sehr sensibel auf rote Farbanteile im Licht. Im
Zuge einer geeigneten Leuchtenwahl sollte die LED-Leuchte so eingestellt werden, dass
diese störenden Lichtanteile minimal gehalten werden. Sollten für Bereiche im Baubetrieb
oder dem zukünftigen Regelbetrieb wegen der Erfordernis von gutem Erkennen von Schil-
dern, Objekten, etc. eine hohe Farbwiedereigenschaft der Lichtquelle bestehen, so soll-
ten diese Bereiche bestenfalls möglichst weit von den Schutzgebietsflächen gelegt wer-
den.

- die Leuchtengehäuse gegen das Eindringen von Insekten vollständig geschlossen sind.
Bei der Wahl des Leuchtmittels ist unbedingt darauf zu achten, dass kein direkter Kontakt
von Tieren zu der heißen Blendquelle vorliegt. Hierzu sind geeignete Einhausungen der
Leuchte vorzusehen, die Insekten keinen Zugang bieten und auch nicht so heiß werden,
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dass Insekten beim Kontakt versengen. Die Einhausung kann auch gleich die Funktion
eines Blendschutzes übernehmen, weshalb sich hier ein Synergieeffekt ergibt. Eine LED-
Beleuchtung ist hier zu präferieren, da LED-Leuchten einen Großteil der zugeführten Ener-
gie in Licht umwandeln und wenig Hitze der Leuchte erzeugt wird. Für die geplanten
Leuchten sollte eine staubdichte Einhausung (IP 66) vorgesehen werden, sodass ein Ein-
dringen von Insekten in das Leuchteninnere verhindert werden kann.

- die Beleuchtung nicht höher als unbedingt notwendig montiert wird. Die Anbringungs-
höhe sollte so gering wie möglich gehalten werden, um Leuchten in der weiträumigen
Nachbarschaft so wenig wie möglich zu exponieren und somit die Fauna minimal zu
beeinflussen. Auch lässt sich durch niedriger angebrachte Leuchten erreichen, dass der
Leuchtenlichtstrom der Leuchten deutlich reduziert werden kann.

- die maximale Beleuchtungsstärke so gering wie möglich gehalten wird. Die Platzaus-
leuchtung sollte die erforderlichen Anforderungen erfüllen, aber darüber hinaus nicht
unnötig beleuchten. Die erforderliche Beleuchtung ist auch auf die vorliegende Nutzung
auszulegen.

- die Beleuchtung nur wenn nötig in Betrieb ist. Ein Betrieb der Beleuchtungsanlagen ist
auch außerhalb des Nachtzeitraums auf die Zeiträume zu beschränken, wo eine Nut-
zung vorliegt. Wenn möglich, sind die Arbeiten, die hohe lichttechnische Anforderungen
haben, auf den Tagzeitraum zu legen.

- der Verbau von gläsernen Wänden als mögliche Lärmschutzmaßnahmen, etc. weitestge-
hend zu vermeiden sind, da diese Hindernisse von Vögeln oft falsch wahrgenommen
werden und somit zu Kollisionen (sogenannter Vogelschlag), die oft tödlich für das Tier
enden, führen. Auch sollten gläserne Oberflächen in Bezug auf deren Reflexionsverhal-
ten reduzierte Anwendung finden. So können Sekundärblendungen an den gläsernen
Oberflächen entstehen.

- am Rand des Plangebietsareals dichte, ganzjährig grüne Heckenstrukturen konzipiert
werden, die eine Ausleuchtung in die umliegenden Naturflächen reduzieren. Wenn mög-
lich sollten die Heckenstrukturen einen gewissen Abstand zur äußersten Beleuchtung auf-
weisen, um den lichtabschirmenden Effekt zu vergrößern.

Dieses Gutachten umfasst 45 Seiten und 7 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfältigung des Gutach-
tens ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

München, den 29. April 2025

Möhler + Partner Ingenieure GmbH

i. V. M. Sc. P. Patsch     i. A. B. Eng. M. Zöls
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Anlage 1: Lagepläne

Übersichtslageplan Beleuchtung auf Festland
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Übersichtslageplan Beleuchtung auf Insel
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Nutzung und Gebietswidmung auf Festland

In der nachfolgenden Abbildung handelt es sich bei den flächigen Darstellungen um den im Datensatz des Landesamtes für Vermessung und Geodaten Schleswig-Holstein [40] hinterlegten Nutzungen. Die Linien-Darstellung symbolisiert die
Gebietswidmung durch Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan. Die rot eingekreiste Tankstelle wurde gemäß [24] bereits entfernt, sodass diese Gebäude als mögliche Immissionsorte entfallen.

PFA FSQ

PFA 5.2
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Nutzung und Gebietswidmung auf Fehmarn

In der nachfolgenden Abbildung handelt es sich bei den flächigen Darstellungen um den im Datensatz des Landesamtes für Vermessung und Geodaten Schleswig-Holstein [40] hinterlegten Nutzungen. Die Linien-Darstellung symbolisiert die
Gebietswidmung durch Bebauungspläne und den Flächennutzungsplan.

PFA FSQ

PFA 6
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Immissionsorte auf Fehmarn nördlicher Bereich

IO 14

IO 15

IO 16
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Immissionsorte auf Fehmarn südlicher Bereich

IO 10

IO 22

IO 13
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IO 11
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Immissionsorte auf dem Festland nördlicher Bereich

IO 9
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Immissionsorte auf dem Festland südlicher Bereich

IO 2

IO 9

IO 1 N

IO 1 S

IO 6IO 8

IO 7
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Anlage 2: Datenblätter zu den Leuchten
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Anlage 3 Beleuchtungsstärken auf Teilflächen

Um eine ausreichende Ausleuchtung der Flächen sicherzustellen, wurden für Teilflächen am Rand die
Beleuchtungsstärken ermittelt. Da die Leuchten homogen über die gesamten Flächen verteilt wurden,
kann auch für die restlichen Bereiche eine ausreichende hohe mittlere Beleuchtungsstärke unterstellt
werden.

Teilfläche Festland

Teilfläche Fehmarn
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Festland
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Fehmarn
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Anlage 4 Lichtimmissionen (Raumaufhellung) in der Nachbarschaft

Im Tag- und Abendzeitraum
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Im Nachtzeitraum
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Anlage 5 Lichtimmissionen (Blendung) in der Nachbarschaft

Im Tag- und Abendzeitraum
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Im Nachtzeitraum
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Anlage 6 Empfehlungen für Festland

Es zeigt sich, dass der maßgebliche Einfluss von der direkt benachbarten Beleuchtung ausgeht. Wird
diese - wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt - nicht in Betrieb genommen, so können die
zulässigen Raumaufhellungen eingehalten werden.

Beleuchtung worst case Beleuchtung ohne direkt benachbarte Beleuch-
tung

In der nachfolgenden Ergebnisliste sind die Ergebnisse für den oben dargestellten Fall abgebildet,
dass die direkt im Nahbereich des Immissionsorts gelegene Beleuchtung nicht in Betrieb ist.

Es zeigt sich also, dass Maßnahmen oder Empfehlungen zum Schutz dieses Nachbarschaftsbereichs
maßgeblich auf diesen Teil der Beleuchtungsanlage abzielen müssen. Beispielhaft ist nachfolgend
aufgezeigt, wie ein Einhalten der zulässigen Raumaufhellungen gemäß den LAI-Hinweisen erreicht
werden könnte.

IO 9
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Als Maßnahme wurde die Anbringungshöhe der Leuchten auf 15 m üGOK reduziert. Ferner wurde
wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann, eine gewisse Anpassung der Leuchten
in Bezug auf deren Lage und Ausrichtung in diesem Bereich vorgenommen. Vereinzelte Leuchten
wurden auch herausgenommen.

Beleuchtung worst case Anpassung der Beleuchtung

Ferner wurden die Leuchten etwas heruntergedimmt, sodass gerade noch eine mittlere Beleuchtungs-
stärke von 100 lx auf der oben dargestellten Fläche (schwarz umrandete Fläche) erreicht werden
kann. Nachfolgend finden sich die Berechnungsergebnisse für die Fläche:



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 781-00209--LI-1 Anlage 6.3

Durch diese Maßnahmen ergeben sich folgende vertikale Beleuchtungsstärken auf dem Festland:
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Die zulässigen vertikalen Beleuchtungsstärken können somit eingehalten werden. Diese Maßnahmen-
kombination stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die Auswirkungen auf die Nachbarschaft auf
ein zuträgliches Maß zu reduzieren.
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Anlage 7 Empfehlungen für Fehmarn

Es zeigt sich, dass der maßgebliche Einfluss in den betroffenen Nachbarbereichen von der jeweils
direkt benachbarten Beleuchtung ausgeht. Wird diese wie in der nachfolgenden Abbildung darge-
stellt nicht in Betrieb genommen, so können die zulässigen Raumaufhellungen für die drei betroffenen
Immissionsorte eingehalten werden.

Beleuchtung worst case Beleuchtung ohne direkt benachbarte Beleuch-
tung

In der nachfolgenden Ergebnisliste sind die Ergebnisse für den oben dargestellten Fall abgebildet,
dass die direkt im Nahbereich der besagten Immissionsorte gelegene Beleuchtung nicht in Betrieb ist.

IO 19

IO 14

IO 18
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Es zeigt sich also, dass Maßnahmen oder Empfehlungen zum Schutz dieses Nachbarschaftsbereichs
maßgeblich auf diese Teile der Beleuchtungsanlage abzielen müssen. Beispielhaft ist nachfolgend
aufgezeigt, wie ein Einhalten der zulässigen Raumaufhellungen gemäß den LAI-Hinweisen erreicht
werden könnte.

Als Maßnahme wurde die Anbringungshöhe der Leuchten auf 15 bzw. 10 m üGOK reduziert. Ferner
wurde wie der nachfolgenden Abbildung entnommen werden kann, eine gewisse Anpassung der
Leuchten in Bezug auf deren Lage und Ausrichtung in diesem Bereich vorgenommen. Vereinzelte
Leuchten wurden auch herausgenommen.

Beleuchtung worst case Anpassung der Beleuchtung

Ferner wurden die Leuchten etwas heruntergedimmt, sodass eine mittlere Beleuchtungsstärke von
50 lx auf der oben dargestellten Fläche (schwarz umrandete Fläche) erreicht werden kann. Nachfol-
gend finden sich die Berechnungsergebnisse für die Fläche:

IO 14

IO 19 IO 14

IO 14
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Durch diese beispielhaften Maßnahmen/Verfeinerungen im Modell ergeben sich folgende vertikale
Beleuchtungsstärken auf der Insel Fehmarn:
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Die zulässigen vertikalen Beleuchtungsstärken können somit eingehalten werden. Diese Maßnahmen-
kombination stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die Auswirkungen auf die Nachbarschaft auf
ein zuträgliches Maß zu reduzieren.


